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Tritte Konferenz.
Mittwoch, den 17. Dezember 1884, Nachmittags4 Uhr.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitznng ist wieder eröffnet. Wir haben
zunächst mit Ausschluß der an das Ende unserer Debatten und Beschlußfassungenvertagten Frage
der Bedingungen für die Provokation noch einige Bemerkungen des Provinzial-Verwaltungsraths
zu §. 1, welche mehr redaktioneller Natur sind, zu behandeln. Ich bitte Herrn Landesrath Küster,
das vorzutragen.

Landeswth Küster: Meine Herren! Ich hatte heute Morgen schon die Ehre Ihnen mit¬
zutheilen, daß an Stelle der Worte „Grundstücke ganzer Gemarkungen oder Gemarkungs¬
abtheilungen" die Bezeichnung gewählt worden ist: „Grundstücke eines Gemeindebezirkesoder
einzelner Theile desselben", weil in dieser Bezeichnungeine größere Verständlichkeitliegt und weil
die Worte „Gemarkung" und „Gemarkungsabtheilung" iu den meisten Gegenden der Rheinvrouinz
nicht gebraucht werdeu. Ich hatte ferner heute Morgen schon die Ehre, anzugeben, daß unter
eiuem Bezirke, der zu konsolidiren sei, nicht eine «, priori feststehende Umgrenzung zu bezeichnen
ist, sondern ein nach wirthschaftlichenVerhältnissen, wie bereits Herr Regierungs-AfsessorHermes
Ihnen heute morgen ausgeführt hat, zusammengehörigerKomplex, so daß z. B. bei einem Groß¬
grundbesitzer dasjenige, was nicht in den Bezirk hineingehört, der zusammenzulegenist, wegfallt
und ein nicht von vornherein bestimmter Bezirk existirt, der zusammengelegtwerden muh; die
Ausdrücke „Gemarkung, Gemarkungsabtheilung, Flur, Flurabtheilung" dürften nicht als richtig
erscheinen. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in Folge dessen geglaubt, den Ausdruck „Grund¬
stücke eines Gemeindebezirksoder einzelner Theile desselben" wählen zu sollen. Ich glaube, die
KöniglicheStaatsregiernng ist mit diesen: Ausdruck einverstanden.

Landtags-Marschall: Der Herr Regierungskommissarhat das Wort.
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Ich habe gegen die Abänderung im Sinne der

Beschlüssedes Provinzial-Verwaltungsraths kein wesentlichesBedenken unter der Voraussetzung
geltend zu machen, daß der Sinn, der mit den Worten „Theile eines Gemeindebezirks"zu
verbinden ist, derselbeist, der in dem Entwürfe mit dem Ausdrucke„Gemarkungs-Abtheilung"
bezeichnet ist. Es handelt sich, wie ich hellte Morgen schon erwähnte, um einen bestimmten Theil
der Gemarkuug, welcher durch Kultur oder durch natürliche Begrenzung oder durch Lage oder
andere vorhandene Faktoren ein Ganzes bildet, lind die General-Kommissionhat als richterliche
BeHürde zu entscheiden,wenn der Antrag auf Zusammenlegung, gerichtet auf einen Theil der
Gemarkung, gestellt wird, ob dieser Theil, auf den sich der Antrag bezieht, als eine wirkliche
Gemarkungs-Abtheillmgin: Sinne des Gefetzes anzusehenist.

Landtags-Marschall: Wünscht zu dieser Abänderuug jemand das Wort? Da niemand
das Wort nimmt, so nehme ich an, daß Sie alle mit der Abänderung, die der Nerwaltungsrath
Ihnen vorgeschlagenhat, einverstandensind. — Herr Landesrath Küster hat das Wort.
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Landesrath Küster! Meine Herren! Es hat der Verwaltungsrath geglaubt, doch in zwei
Punkten in eine nähere Erörterung eintreten zu müssen, und zwar hat er, wie Sie gesehen
haben, in dem Referate unter Nr. 3 hervorgehoben, daß der jetzige Entwurf mit den früheren
Entwürfen, die dem Provinzial-Verwaltungsrath mitgetheilt waren, nicht vollständig übereinstimmt.
Während nämlich, wenn Sie die Gemeinheitstheilungs-Ordnungzur Hand nehmen wollen, früher
gesagt worden war, daß die Nr. II des ersten Paragraphen der Gemeinheitstheilungs-Ordnung
mit in das Konsolidationsgesetzund in die Zusammenlegung hineingezogenwerden soll, wenn die
dort bezeichneten Rechte auf zusammenzulegendeGrundstückesich beziehen, hat der jetzige Entwurf
umgekehrt gesagt, daß nur §. 1 I hineingezogenwird, dagegen die Theilung von Grundstücken,
welche von mehreren Miteigenthümern ungetheilt besessen und durch gemeinsameAusübung einer
oder mehrerer der nachbenannten Nutzungen: Weide, Waldmast, Holz- oder Streunutzungen,
Plaggen-, Heide- und Vlüthenhieb, Torfnutzung, benutzt werden, nicht obligatorisch hineingehört.
Der Provinzial-Verwaltungsrath hat sich vollständig damit einverstanden erklärt und hat es für
einen großen Vorzug dieses Gesetzentwurfesgehalten, daß nicht nothwendiger Weife mit der
Zusammenlegung auch eine Theilung des einer Mehrheit oder einer bestimmten sooistas gehörigen
Vermögens eintreten muß. Sie kann eintreten, wie das Referat sagt, und zwar nach ß. 18 des
Entwurfes, sie muß aber nicht eintreten. Es dürfte dies ein Vorzug des Entwurfes fein.

Landtags-Marschall: Ist hierzu etwas zu bemerken?— Es ist nicht der Fall, ich
erkläre Ihr Einverständnis;. — Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Dann hat sich der Provinzial-Verwaltuugsrath mit der Frage
beschäftigt: wenn eine Provokation eingereichtist, die Zusammenlegung ist beschlossenworden, und
nunmehr wird von den Antragstellernvon dem Antrage desistirt; sind dann nur diejenigenberechtigt,
den Antrag zurückzuziehen,die ihn gestellt, und diejenigen, welche sich ihm angeschlossen haben,
oder hat jeder das Recht, der überhaupt in den zu tonsolidirendenKomplex fällt, sobald das
Verfahren eingeleitet ist, gegen die Aufhebung des Verfahrens zu protestiren? Da diese Frage
in dem Gesetze nicht entschieden ist, so hat der Provinzial-Verwaltungsrath geglaubt, diese Sache
den Vertretern der KöniglichenStaatsregierung vorlegen zu sollen. Diese haben in der Sitzung
des Prouinzial-Verwaltungsraths die Erklärung abgegeben, daß sich die Iudikatur dahin entschieden
habe, daß, sobald einmal das Verfahren für zulässig erklärt worden ist, es dann auch nur unter
Konsensaller Interessenten wieder zurückgenommen werden taun; sonst müsse es fortgesetzt werden.
Es ist das eine Aufklärung, die nothwendig erschien.

Landtags- Marschall: Meine Herren! Sie haben dies gedruckt vor sich liegen.
Will jemand das Wort dazu ergreifen? — Es ist nicht der Fall, ich nehme also an, daß Sie
damit einverstanden sind. — Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Meine Herren! Dann ist noch ein kleiner Punkt, den wir am besten
mit §. 3 in Verbindung bringen. Es war in dem früheren Entwürfe noch ein Zusatz hinzugefügt,
der später gestrichen worden ist, weil die sämmtlichenNestimmungen, welche aus der Gemeinheits¬
theilungs-Ordnung herübergezogenwaren, in dem jetzigenEntwurf fehlen.

Landtags- Marschall: Hiermit wären wir mit den Bemerkungen des Provinzial-
Verwaltungsraths zu Ende. Ich bitte nunmehr, §. 2 zu verlesen.

Landesrath Küster: H. 2 lautet:
„Gebäude, Hofraithen, Hausgärten, Kunstwiesen, Parkanlagen und solche Anlagen,
deren Hauptbestimmuug die Gewinnung von Obst, Hopfen oder die Gartenkultur ist,
Weinberge, forstmäßig bewirthschafteteWaldgrundstücke,sowie solche Lehm-, Sand-,
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Kalk- und Mergelgruben,Kalk- und andere Steinbrüche, welche einer gemeinschaftlichen
Benutzung nicht unterliegen, ferner sonstige zur Gewinnung von Fossilien oder zu
gewerblichen Anlagen dienende Grundstücke, ingleichen Grundstücke, auf welchen Mineral¬
quellen, Denkmäler oder Familiengräber sich befinden, können nur mit Einwilligung
aller Betheiligten in die Zusammenlegung gezogen werden."

Dieser §. 2 entsprichtgenau den anderen Zusammenlegungs-Gesetzen.Sie finden in der
Motivirung der KöniglichenStaatsregierung das Nähere ausgeführt, ich brauche Ihnen wohl
diefe Motive nicht zu verlesen. Gestatten Sie mir die eine Bemerkung, daß der Provinzial-
Verwaltnngsrath geglaubt hat, zu den Kunstwiesen auch die Korbweiden-Anlagenhinzufügen zu
müssen, denn diese stehen auf demselbenStandpunkt, wie die Kunstwiesen; sie sind wie diese zu
beurtheilen und nach dem einstimmigen Gutachten des Provinzial - Verwaltnngsraths von der
Zusammenlegung auszuschließen. Ich glaube, die Königliche Staatsregierung ist wohl damit
einverstanden.

Landtags-Marfchall: Der Herr Regierungskommissarhat das Wort.
Regierungs-Assessor vi-. Hermes: Die Königliche Staatsregierung ist damit einverstanden.
Landtags-Marfchall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Dann war im Schooße des Provinzial-Verwaltungsraths davon die

Rede, ob nicht der Ausdruck „forstmäßig bewirthschafteteWaldgrundstücke" vielleicht zu irgend
einer Kollission oder irgend einem Zweifel Anlaß geben könnte; man war aber allgemein der
Ansicht, daß, weil der Ausdruck „forstmäßig bewirthschaftet"an sich ein technischer Begriff ist
und schon eine ganze Reihe von Waldgrundstückenaus dem Gesetz ausschließt, ein Zweifel wohl
nicht obwalten könne.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Scheibler hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Scheibler: Was ich sagen wollte, bezog sich auf die

Korbweiden-Anlagen. Da ich eben gehört habe, daß diefe schon Seitens des Provinzial-Verwaltungs¬
raths als mitaufzunehmendbezeichnet sind, verzichte ich auf das Wort.

Landtags-Marfchall: Diefe Einschaltung ist auch von den Herren Vertretern des
Ministeriums angenommenworden. — Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.

Abgeordneter Wunderlich: Ich wollte nur aufragen, ob unter den Ausnahmen des
§. 2 auch der in meinem Bezirk vorkommendeBimsand und der Ton mit einbegriffenist. Es
steht hier „Lehm und Sand", was eben damit verwandt ist. Der Bimsand umfaßt das ganze
Becken zwischen Andernach und Koblenz, und der Ton liegt auf der Höhe mehr nach der Mosel
zu. Es sind große Flächen, mit denen auch zu rechnenist.

Landtags-Marfchall: Der Bimsand ist wohl zu dem Begriff „Sandgruben" und der
Thon zu dem Begriff „Mergelgruben" zu rechuen. Sobald diese angebrochenund eröffnet sind,
würden der Bimsand und der Thon unter diese Begriffe fallen, resp, unter den Begriff „gewerb¬
liche Anlagen." ^- Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Richt jedes Grundstück,das Thon oder das diese Art Sand enthält,
ist ausgeschlossen, sondern nur diejenigen Grundstücke, auf welche» fchon eine Anlage zur Gewin¬
nung, d. h. das Aufschließen vorgeuommenworden ist, wie bereits erwähnt ist.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! Der Ausdruck „Kunstwiese" bedarf wohl

einer näheren Bezeichnung. Wenn unter Kunstwiesen diejenigen zu verstehen sind, die durch
künstlichen Hängenbau oder Nückenbau verbessert sind, dann bin ich ganz einverstanden, wenn
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unter Kunstwiesen aber auch diejenigen Grundstückezu verstehen sind, welche gewöhnlich in der
Iudikatur als solche bezeichnet werden, künstliche Futterfclder — der Name kommt von dein fran¬
zosischen ^lllii-ies artiüoiolles her, an diese Begriffsbestimmungsind wir hier in der Rheinprovinz
gewöhnt — so möchte ich darauf aufmerksam machen, daß dies in früheren Zeiten zu sehr
großen Uebelständengeführt hat. Die Nichter haben z. B. in früheren Zeiten die Leute frei¬
gesprochen, die bei der Weide auf natürlichen Wiesen herumgewirthschaftethaben, obgleich sie mit
künstlicherBewässerung versehen waren, denn die Richter sahen sie nicht als Kunstwiesenan,
weil es keine Kleefelder waren. In neuerer Zeit haben einzelneNichter »dem landwirthschaft-
lichen Standpunkt Rechnung getragen, daß sie alle diejenigen Wiesen, die durch menschliche Hand
verbessert sind, als Kunstwiesen betrachtet haben; dadurch sind diese von der Weide verschont
worden. Wenn hier auch gewöhnliche Wiesen, die nur mit Bewässerungsgräbenversehen sind.
Kunstwiesen genannt werden sollen, dann möchte ich bitten, diese nicht ausschließenzu wollen.
Mein Nachbar erzählt nur eben, daß er zu Hause durch zwei Tagelöhner vor dem Frühstück 50
Wiesenparzellenhaben abmähen lassen. Die Parzellchen sind so klein, daß deren Zusammenlegung
absolut geboten erscheint; sie müßten in den allgemeinen Plan mit aufgenommenwerden. Ich
würde um gütige Präzisirung des Auodruckesbitten.

Landtags-Marschall: Herr Geheimer Ober-Negierungsrath Sterneberg hat das Wort.
Geheimer Oberrcgierungsrath Sterneberg: Unter Kunstwiesen sind nur diejenigen

Wiesen verstanden, die künstlich angelegt worden sind, dagegen nicht diejenigen Grundstücke, die
mit Futtertrautern oder sonst bestellt sind. Der Streit, den der Herr AbgeordneteLimbourg
erwähnt hat, ist auch nicht in Beziehung auf den deutschenAusdruckKunstwiesen entstanden,
sondern in Bezug auf den französischen Ausdruck„prairie artikeiello", und zwar ist bezüglich
der Ausübung der Koppel- und Stoppelweide in der Iudikatur festgestellt, daß unter „prairie
artiticielle" nicht künstlich angelegte Wiesen, sondern die mit Futterkräutern bestellten Grundstücke
geineint seien. Wenn dagegen hier in dein Entwürfe von Kunstwiesen die Nede ist, so können
darunter nur diejenigen Grundstückeverstanden sein, die künstlich als Wiesen angelegt sind.

Landtags -Marsch all: Ist diese Frage hiermit erledigt? — Der Herr Abgeordnete
Limbourg hat das Wort.

Abgeordneter Limbourg: Die Erläuterungen treffen nicht ganz dasjenige, was ich fest¬
gestelltwünschte. Würde man unter Kunstwiese auch eine Wiese rechnen, die einen einfachen
Zuleitungsgraben bekommen hat, dann würden die Zustände eintreten, von denen ich eben gesprochen
habe. Wenn Sie von Wittlich nach Vertrich reisen, so sehen Sie ein prachtvollesThal unterhalb
Hontheim, Sie glaubeu die ganzen Wiesen beständen aus Weidenanlagen, das sind aber Parzellchen,
deren 20 bis 30 auf ein Fuder Heu gehen. Die Wiesen sind ungefähr von derselben Qualität.
Es wäre ein großer Segen, wenn sie auch zusammengelegtwürden, indem man sagen würde:
künstlicheWiesen sind solche, die durch künstlichen Hängebau oder durch künstlichen Rückenbau
verbessertsind.

Landtags-Marschall: Herr Geheimer Oberregierungsrath Sterneberg hat das Wort.
Geheimer Oberregierungsrath Sterneberg: Meine Herren! Ich glaube nicht, daß aus

meinen Worten hat entnommen werden können, daß Wiesen, die im Gemenge liegen und einen
einfachen Zuleitungsgraben haben, zu den Kunstwiesen zu rechnen seien. Im Gegentheil sind
unter Kunstwiesenim Sinne dieses Entwurfes nur die zuletzt von dem Herrn Vorredner bezeichneten,
die mit einem künstlichen Hängebau u.' s. w. versehen sind, gemeint.
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Landtagö-Marschall: Hiermit ist diese Frage wohl erledigt. Ist zu §. 2 noch etwas
zu bewerten? — Es ist nicht der Fall, H. 2 ist in der vorliegenden Fassung angenommen. Wir
gehen zu §. 3 über. — Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: §. 3 lautet:
„Bei der Zusammenlegung sind die auf die Servitut-Ablüsung und die Theilung
bezüglichen Vorschriften der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 19. Mai 1851 mit
nachstehenden ergänzendenund abändernden Bestimmungen sinngemäß in Anwendung
zu bringen."

Gegen diesen Paragraphen glaubt der Prouinzial-Verwaltungsrath mit Recht urotestiren
zu können, und zwar aus dem Grunde, weil das Gemeinheitstheilungs-Gesetz„mit nachstehenden
ergänzendenund abändernden Bestimmungen, sofern es bezüglich ist und sofern eine Anwendung
sinngemäß erscheint", zur Anwendung kommen soll. Es dürfte das doch ein Ausdrucksein, der
wenig geeignet wäre, ein neues Gesetz in die Rheinprovinz einzuführen. Deshalb meint der
Provinzial-Verwaltungsrath es fei richtiger, diejenigen Paragraphen einzufügen, die in Wirklichkeit
aus der Gemeinheitstheilungs-Ordnung genommen werden müssen. Ein früherer Entwurf hat
diese einzelnen Paragraphen fast vollständig enthalten. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in
den, Referat, das Ihnen gedruckt vorliegt, in einer Anmerkung die sämmtlichenParagraphen auf¬
geführt, welche eventuell aus der Gemeinheitstheilungs-Ordnunghinüberzuziehenfeien. Sie finden
sie auf Seite ? des Referats in der Anmerkung unter §. 1 Abs. 1, ß. 1»., ß. 1K, Z. 5a, §. 5d,
§. 6 Abs. 1, §. ? Abs. 1 erwähnt. Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt also den ganzen
§. 3 zu streichen und an Stelle des ß. 3 nunmehr die sämmtlichen Bestimmungenzu substituiren—
es sind ? Bestimmungen, welche in dieses Gesetz aufgenommenwerden könnten refp. aufgenommen
werden müßten; die Motive für diese Streichung und für die Aufnahme der betreffenden Bestim¬
mungen finden Sie ebenfalls in dem Referat zu ß. 3 erwähnt, — insbesonderedamit überhaupt
kein Zweifel existiren kann, was aus der Gemeinheitstheilungs-Ordnung wirklich zur Anwendung
kommen soll. Umsomehr dürfte der Antrag richtig fein, als auf dem linken Rheinufer die
Gemeinheitstheilungs-Ordnung nicht gilt, fondern das Verfahrensgefetz von demselben Tage,
vom 19. Mai 1851.

Landtags-Marsch all: Ich frage ob zu Z. 3 refp. zu den Bestimmungen, die ihn nach
dem Vorschlage des Provinzial-Nerwaltungsraths ersetzen sollen, eine Debatte beliebt wird. —
Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spee hat das Wort.

Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Meine Herren! Zu diesem Paragraphen
möchte ich in einem besonderenAlinea einen Antrag stellen. Wo derselbe nach der Aenderung,
die der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt, hinkommen soll, stelle ich anheim. Ich wollte
nur den Gedanken in dem §. 3 ausgedrückthaben. Ich beantrage:

„In den einmal regulirten Flächen darf eine Theilung der Grundstückenicht anders
als auf Wege hin erfolgen. Da wo Grundstücke oder Privatwege Dritter als
Zugangswege benutzt werden, muß ein schriftlicher Vertrag das Wegerecht an diesen
Grundstückenkonstatirenund eingetragen werden."

Ich habe dann noch einen zweiten Zusatz, wovon ich schon gestern zu sprechen mir
erlaubt habe; ich kann deshalb wohl von einer Begründung desselbenabsehen. Ich möchte gern
noch eingeschoben haben:

„Den Anfang des Verfahrens bildet mit analoger Anwendung der Bestimmungen
des Gesetzes vom 19. Mai 1851 für das linke Rheinufer ein Versuch der freien
Vereinigung vor eiuem Kommissar."
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Landtags-Marschall: Ich mochte Herrn Graf von Spee erwidern, daß seine beiden
Vorschläge bereits in dem Vorschlag des ProuinziabVerwaltungsraths enthalten sind. Wenn Sie
so freundlich sein wollen, das Referat des Prouinzial-Verwaltungsraths aufzuschlagen, so werden
Sie auf Seite 14 finden, daß der Prouinzial-Verwaltungsrath vorschlägt:

„Hoher Landtag möge die Königliche Staatsregierung ersuchen, Nestimmungen zu
erlassen, welche geeignet sind, die wirthschaftlichen Vortheile der Zusammenlegung auch
für die Zukunft zu erhalten, sei es durch Festsetzung von Rormalparzellen, sei es
durch Beschränkimg der Theilung in der Art, daß in Zukunft die Theile nur auf
die bei der Zusammenlegung festgesetzten Wege ausgelegt werden dürfen."

Da ist der erste Punkt schon berücksichtigt. — Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich
von Spee hat das Wort.

Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Diefer Vorschlag des Prouinzial-Vcrwaltungs-
raths würde gewissermaßen allerdings meine Intention treffen, aber ich glaube, daß wir es
durch einen kleinen Zusatz in das Gesetz selbst hineinbringen sollen. In H. 3 wird die Theilung
überhaupt behandelt; daher, glaubeich, wäre es am Platze, gleich hier zusagen: wo das Verfahren
ausgeführt ist, darf keine andere Theilung mehr stattfinden, als auf diese Art.

Landtags-Marschall: Bezüglich des zweiten Punktes, den Herr Graf von Spee
angeregt hat, möchte ich auf Seite 8, « verweisen. Es wird dort vorgeschlagen:

„den §. 8 der Gemeinheitstheilungsordnung aufzunehmen,
daß bei jeder Zusammenlegung die Bestimmung derselben, der Art und Größe
der Abfindung zunächst dein freien Uebereinkommen der Parteien überlassen bleibe".

Ich glaube das ist genau, was Sie wünschen. — Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich
von Spee hat das Wort.

Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Ich bitte fehr, die Fassung des Gefetzes
für das linke Rheinufer ist doch viel präciser, denn der Kommissar ist gezwungen, das ganze
Verfahren zuerst durchzuführen, die Pläne vorzulegen; und wer die Pläne zugeschickterhält und
nicht ausdrücklich Nein sagt, der muß sie anerkennen. Es ist ein eigenes Gesetz für das linke
Rheinufer, welches in seiner Anwendung auf uns vielleicht sehr praktisch durchzuführen wäre.

Landtags-Marschall: Der Antrag lautet also folgendermaßen:
„In den einmal regulirten Flächen darf eine Theilung der Grundstücke nicht anders,
als auf Wege hin erfolgen. Da, wo Grundstücke oder Privatwege Dritter als
Zugangswege benutzt werden, muß ein fchriftlicher Vertrag das Wegerecht an diesen
Grundstücken konstatiren und eingetragen werden.

Den Anfang des Verfahrens bildet mit analoger Anwendung der Bestimmungen
des Gefetzes vom 19. Mai 1851 für das linke Rheinufer ein Versuch der freien
Vereinigung vor einem Kommissar."

Der Herr Regierungs-Kommissar hat das Wort.
Regierungs-Assessor Dr. Hermes: Meine Herren! Der erste Antrag des Herrn Grafen

von Spee geht dahin, daß, sobald einmal eine Regulirung oder Zusammeulegung stattgefunden
hat, in Zukunft eine Theilung der Grundstücke nicht anders solle erfolgen dürfen, als fo, daß
jedes Theilstück an einen Weg stößt, und wenn ein Grundstück oder ein Privatweg Dritter als
Zugangsweg benutzt wird, fo foll ein schriftlicher Vertrag die Wege-Berechtigung konstatiren. Ich
möchte mich gegen diefen Antrag erklären. Wenn man davon ausgeht, daß die Theilung in dem
bisher üblichen Maße in der Rheinprovinz weiter fortgehen werde, dann ist es meines Erachtens
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zweifelhaft, ob es unter allen Umstände» auch wirthfchastlichrichtig ist, die Theilung in der Weise
vorzunehmen, daß die einzelnen Stücke auf den Weg stoßen. Denn naturgemäß sind es bei der
Planlegung immer die Schmalseiten des Planstücks, die auf den Weg stoßen; wenn Sie sich die
Theilung in der Längsrichtung fortgesetzt denken, so wird schließlich eine derartige Tchmalheit in
einzelnen Stückeil eintreten, daß die Stücke nur noch ein, zwei Meter breit sein werden, so daß
man sie als Acker gar nicht mehr zweckmäßig bewirthschaftenkann. Wenn man überhaupt eine
Theilung sich fortgesetzt denkt, so kann es unter Umständen auch wirthschaftlichrichtiger sein, eine
Quertheilung vorzunehmen,wo daun allerdings die Folgen der Gebundenheit, wie sie jetzt besteht,
»nieder eintreten, und der Hinterliegendcgezwungeilist, sich in der Wirtschaftsführung dem Besitzer
des vorgelegenenGrundstückszu atkommodiren.

Daun ist aber mich rechtlich der vorliegende Antrag wohl schwer zn begründen. Welche
Wege sollen es sein, au welche die Stücke stoßen müssen? Der Herr Antragsteller hat das erwogen
und ist zu der Konsequenz gekommen, es müsse ein öffentlicherWeg sein; oder wenn es ein
Priuatweg ist, dann solle das Wcgerechtdurch schriftlichen Vertrag festgestellt werden. Wer soll
aber die Kontrolle darüber übernehmen? Denken Sie sich, daß ein größerer Plan zur Theilung
kommt. Der Besitzer eines Planes von 50 Morgen legt einen Privatweg an und parzellirt dann.
Nun würde die rechtliche Gültigkeit der Parzellirung davon abhängig sein, daß er schriftlich ein
Wegerechttonstitnirt. Das ist schwer zu tontrollircn; es gestaltet sich aber zu eiuer reinen Form-
uorschrift,wenn man nicht daranf halt, daß das in Wirklichkeitausgeführt wird. Nehmen Sie
z. B. an, daß die Kontrahenten sich dahin einigen, daß sie formell sich verpflichten, einen Weg
liegen zu lasseu, hinterher aber ihn wieder einziehenund sich mit einein Unterfahrtsrecht begnügen.
In welcher Weife foll es praktischkontrollirt werden, daß dieser Zugangsweg, soweit er Privatweg
ist, wirklich als solcher liegen bleibt? So richtig, und so sympathisch der Grundgedanke des
Antrags nach dieser Beziehung ist, so werden wir doch der freien Entwickelung der Verhältnisse,
wie ich glanbe, die Regelung überlassen können. Die Leute werden im Allgemeinenselbst rationell
theilen; sie theilen schon jetzt so rationell, wie sie können. Die Schwierigkeitbesteht jetzt darin,
daß ein großer Theil der Grundstückeuicht am Wege liegt und also auch die Theilstückenicht
an den Weg gelegt werden können. Die Wirkung, welches dieses Amendement seinem wesent¬
lichen Inhalte nach bezweckt, wird von felbst eintreten durch die Einsicht der Betheiligten.

Der zweite Theil des Antrages geht dahin:
„Den Anfang des Verfahrens bildet mit analoger Anwendung der Bestimmungen
des Gesetzes vom 19. Mai 1851 für das linke Rheinufer ein Verfuch der freien
Vereinigung vor einem Kommissar."

Meine Herren! Darauf ist der Svezialtommissar nach seinen Instruktionen und den
bestehenden gesetzlichen Vorschriften von vornherein hingewiefen, daß er, soweit eine gütliche
Einigung möglichist, sie zu erzielen sucht. Aber das heißt die Schwierigkeitund die Komplikation
des ganzen Verfahrens unterfchätzeu, wenn man annehmen wollte, daß es möglich ist, eine
Zusammenlegung so bloß im Wege der privaten Vereinbarung auszuführeu, so daß hinterher die
BeHürdenweiter nichts nöthig hätten, als ihr Siegel darauf zu drücken. Ich erlaube mir ferner,
an einen entscheidenden Gesichtspunkt zu erinnern, das sind die Rechte der dritten Personen,
namentlich der Hnpothelengläubiger. Die Hnpothetengläubiger brauchen zu dem Verfahren nicht
hinzugezogen zu werden, weil die Behörde «x otRmc dafür zu forgen hat, daß die Abfindung,
die au Stelle der alteu Grundstücketritt, gleichwerthigist. Sowie Sie eine Privatvereinbarung
als zulässig einführe», vorausgesetztdaß eine solche wirtlich zu Staude käme, dann können Sie

20'
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die Wirkungen, die rechtlich mit der Zusammenlegung verknüpft sind, einer solchen Privnt-
vereinbarung im Interesse der Hypothekengläubigernicht beilegen; sondern da mühte die BeHürde
ox nf6oio erst prüfen, ob die vereinbarte Absindung mit dem alten Besitze wirklichgleichwerthig
ist und ob die Grundlagen der ganzen Berechnung zutreffen. Das kann sie aber nicht anders,
als wenn sie bonitiren läßt, und damit würde die freie Vereinbarung zu dem praktischenErfolg,
das ganze Verfahren abzukürzen,nicht führen.

Was den Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsraths betrifft, so entspricht die Vorlage
der Fassung des Gesetzes, welches für den Bezirk des Iustizsenats Ehrenbreitstein im Jahre 1869
erlassen worden ist. Der §. 3 dieses Gesetzes enthält dieselbe Bestimmungund die Einführung der auf
die Ablösungund Theilung bezüglichen Nestimmungender Gemeinheitstheilungs-Ordnungvom Jahre
18ül, wie die Vorlage. Es haben sich praktische Schwierigkeitendabei nicht ergeben. Es ist auch
juristisch nicht ganz einfach, die Nestimmungen der Gemeinheitstheilungs-Ordnung, die bei der
Zusammenlegung Anwendung finden sollen, vollständig zu kodifiziren, wie das der Provinzial-
Verwaltungsrath beabsichtigt;man kann bei der einen oder andern Bestimmung zweifelhaft darüber
sein, ob sie in ein Zusammenlegungsgesetzgehört. Indessen prinzipielle Bedenken walten gegen
den Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsraths keineswegs ob. Wenn der hohe Landtag den
Antrag zum Beschluß erheben sollte, würde demselbenSeitens der Negierung voraussichtlichohne
Weiteres stattgegebenwerden können.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von LoL hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Ich habe mich nur zum Wort gemeldet, um

in Betreff des ersten Antrags des Herrn Grafen von Spee mich in dem Sinne auszusprechen,
wie der Herr Vertreter der Staatsregierung es gethan. Ich beschränkemich darauf, dessen
Worten zuzustimmenund halte es auch für bedeutlich, sowohl in wirthschaftlichcrBeziehung wie
nach der civilrechtlichen Seite, eine solche Bestimmung in dies Gesetz einzuführen. Wenn nach
dieser Richtung hin der Intention des Herrn Grafen von Spee Rechnung getragen werden soll,
dann würde dir Errichtung von Normalparzellen nach der Resolution des Provinzial-Verwaltungs¬
raths der einzige Ausweg sein.

Was den Versuch einer freiwillige» Einigung anbelangt, so weiß ich nicht, warum das
so schwierig sein soll. Wenn im freiwilligen Wege eine derartige Zusammenlegung zu Stande
käme, so könnte man ihr die Wirkung dieses Gesetzes geben. Was die Zustimmung des Staats¬
ministeriums zu dein Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths betrifft, daß die Bestimmungen
der Gemeinheitstheilungs-Ordnung hier eingestellt und klar todifizirt werden möchten, so freue ich
mich darüber sehr. Wir werden bei §. 8 nochmals Veranlassung haben, dem WunscheAusdruck
zu geben, daß bei diesem Gesetzeklar todifizirt werde.

Landtags-Marschall: Der Herr Lanbesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Die Frage, «b auf Wege getheilt werden soll, werden Sie am

besten am Schluß unserer Verhandlungen prüfen, und dürfte es zweckmäßig erscheinen, den Antrag
des Herrn Grafen von Spee erst dann zur Diskussion zu stellen; jetzt bei §. 3 würde er sich
doch weniger gut einschieben lassen. Nachher wird ja auch die Diskussion im Allgemeinen die
Frage berühren, wie überhaupt die Wirkung des Konsolidationsgesetzesauch für die Zukunft fest¬
gehalten werden könne, und ob für die spätern Theilungen :c. nicht bestimmte Vorschriftengegeben
werden sollten, welche einer willkürlichenZersplitterung vorzubeugen im Stande wären. Sollte
der Antrag schon jetzt besprochen werden, so würde die Diskussion sich später wiederholen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spee hat das Wort.
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AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Eo ist mir nur darum zu thun, daß dieser
Gedanke zum Ausdruckkommt; ob er aber hier oder später zur Sprache kommt, das ist mir gleich.
Ich wollte nur erwidern, daß ich glaube, daß gerade das, wovon der Herr Vertreter der Staats¬
regierung mir entgegengehaltenhat, daß es nicht möglich wäre, durch meinen Antrag geordnet ist.
Es müssen in jeder Konsolidation Wege ausgelegt werden. An diese Wege werden die Stücke
gelegt, und wenn eine andere Theilung wirthschaftlichnothwendig ist, so mögen die Betheiligten
einen Privatweg nehmen. Aber dann müssen wir verlangen, daß dieses Wegerechtfestgestellt
werde, damit wir nicht wieder in wenigen Jahren in die nämlichen Zustände hineinkommen,die
wir jetzt haben, wo sich mitten in einein andern Grundstückkleine Streifen Feld finden, die gar
keinen Zugang haben. Was den andern Passus anlangt, so möchte ich erwidern, daß in dem
Gesetz vom 19. Mai 1851, welchesfür die linke Nheinseite existirt, das ganze Verfahren vor¬
geschrieben ist, und daß daselbst dem Verfahren vor den, Kommissar dieselbe gesetzlicheWirkung
gegeben ist, wie sie dein Znsammenlegungs-Verfcchrenvor den Behörden inne wohnt. Ich sehe
alfo keine Schwierigkeit, daß dieses selbe Verfahren mit denselbenWirkungen, wenn es von uns
gewünschtwird, nicht auch für die rechte Nheinseite soll eingeführt werden können.

Land tag 2-Marsch all: Der zweite Antrag des Herrn Grafen von Spee ist weitläufig
im Prouinzial-Vcrwaltnngsrath behandelt worden, und man hat gesagt: wenn die Grundbesitzer
freiwillig zusammenkommen und alle darin übereinstimmen,daß sie ihre Grundstücke zusammenlegen
wollen und die Pläne dem Kommissar vorlegen, dann kann das in dieser Weise erledigt werden;
aber nicht, wenn ein Theil widerspricht. — Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spee
hat das Wort.

AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Ich möchte glauben, das Gesetz für das
linke Nheinnfer müßte durchgesehen und von einem Juristen erläutert werden. Es ist darin ein
vollständigesVerfahren für die freiwilligeEinigung vorgesehen;für diejenigen, die nicht erscheinen,
ist in dem Gesetze der Zwang ausgesprochen, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmtenZeit
widersprechen.

Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Dieser Antrag des Herrn Grafen von Spee wird sich erledigen,

wenn Sie das Referat lefen, welches zu dem §. 3 sud o gegeben ist. Ich werde mir gestatten,
diese Nr. c jetzt vorweg zu nehmen und dann auf d resp, a zu kommen,weil sich die Diskussion
auf o fchon jetzt erstreckt hat.

Unter denjenigen Paragraphen, welche von der Gemeinheitstheilungs-Ordnung in die
früheren Entwürfe aufgenommenwaren, befand sich der §. 8 der Gemeinheitstheilungs-Ordnung
nicht, welchergerade das enthält, was Herr Graf von Spee eigentlich wünscht. Der §. 8 sagt:

„Bei jeder Theilung und Ablösung bleibt die Bestimmung der Art und Größe der
Abfinduug, welche einem jeden Theilnehmer gebührt, sowie die Ausführung der Aus¬
einandersetzung,zunächst dem freien Uebereinkommen der Parteien überlassen."

Alfo die Parteien können sich vollständig darüber einigen, wie sie die Ausführung der
Konsolidationwollen. Wünschen sie nun aber, daß diese freiwillige Konsolidation die Wirkung
des Gesetzes habe, dann muh natürlicher Weise dieser Plan oder Nezeh, oder wie man es nennen
will, von der Behörde genehmigt fein, und zwar aus den Motiven, die der Herr Negierungs-
Kommissarbereits hervorgehobenhat. Wird er nicht genehmigt, so mag er unter den Kontrahenten
gültig bleiben als eine Uebereintunft, die nach den allgemeinenBestimmungen des Civilrechts zu
beurtheilen ist, aber Wirkung dritten Personen gegenüber, auf Realgläubiger, Seruitutengläubiger,
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Resiliationsberechtigteu. s. w. kann sie unmöglichhervorrufen; diese und insbesondereder Hypo¬
thekengläubigerwerden unmöglichgebunden. Soll dies geschehen, so muß die Behörde eintreten
und prüfen, ob das Recht dritter gewahrt ist, wie bereits der Herr Regicmngs-Kommiffar aus¬
geführt hat. Genehmigt dann die General-Kommission resp, die zweite Instanz den freiwilligen
Vertrag, so wird der aufgenommeneRezcß fo angesehen,als sei er von der Behörde aufgenommen,
mit allen Wirkungen des Gesetzes. Der Antrag des Prouinzial-Verwaltungsrciths dürfte daher
anzunehmen sein, der dahin geht:

„den ß. 8 der Gemeinheitstheilungs-Ordnung aufzunehmen,
daß bei jeder Zusammenlegung die Bestimmung derselbe», der Art und Größe
der Absindungzunächst dem freien Uebereinkommen der Parteien überlassen bleibe."

Ich wiederhole,daß in den Motiven ausdrücklichgesagt ist, daß nur unter der Bedingung
der Nestätiguug die Wirkung des Gesetzes an die freiwillige Konsolidation geknüpft werden soll.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spce hat das Wort.
Abgeordneter Graf Wilderich von Svee: Ich bedauere, den Ausführungen des

Herrn Regierungs-Kommissars nicht ganz beitreten zu können. In der ersten Form, die das
Gesetz hatte, hat man gesucht, die Verhandlungen vor dem Kommissar einzuführen. Darnach
nimmt der Kommisfar das Ganze auf, als wenn es ein Verfahren wäre, wie es durchgeführt
werden soll. Er hat es den Parteien dann vorzulegen, und das Gesetz bestimmt einfach: wenn
in der ersten Instanz zusammengelegt worden ist, und der Kommissar hat den Einzelnen den
Plan vorgelegt, so haben sie eine bestimmte Zeit, innerhalb deren sie sich dagegen erklären können;
thun sie es nicht, so wird angenommen, daß sie einverstanden sind, und dann wird der ganze
Plan zur Bestätigung eingereicht. Also ich glaube, das ist eine ganz andere Instanz, die hier
übersprungen werden soll, welche aber faktisch in jenein Gesetze besteht. Ich bin aber nicht genug
Jurist, um das zu behaupten; wenn die Herren Justitiare hierin einverstanden sind, fo wäre es
wohl überflüssig, wenn wir hier darüber streiten wollten.

Landtags -Marsch all: Das Wort hat der Herr Regienmgs-Kommissar.
Regierungs-AffessorDr. Hermes: Der Herr Vorredner erhebt den Einwand, warum

die freie Vereinbarung der Parteien nicht hier ebenso gut solle mit rechtsuerbindlicherKraft
getroffen werden können, wie solches nach Maßgabe des Gesetzes vom 19. Mai 1851 gestattet ist.
Darauf erlaube ich mir zu bemerken, daß die Voraussetzungen des Gesetzes vom Jahre 1851
wesentlich andere sind. Bei den Ablösungen und Theilungen weiden die Rechte der Hypotheken-
gläubiger überhaupt nicht tangirt. Wenn ein in gemeinschaftlichem Eigenthum Mehrerer befind¬
liches Grundstückmit einer Hypothek belastet ist, und wenn dieses Grundstückzur Theilung kommt,
fo bleibt die Hypothek auf dem getheilten Grundstück vollständig ebenso ruhen und hat dieselben
rechtlichen Wirkungen wie vorher. Eine Theilung oder Ablösung in traucksm der Hypotheken-
gläubiger, zu dem Zweck etwa, die Hypothekengläubigerum das Objekt ihrer Rechte zu bringen,
ist gar nicht möglich. Bei Zusammenlegungen ist die Sache ganz anders. Da bekommeich
anstatt der Grundstücke,die ich früher besaß, vollständig andere, und die Wirkung des Verfahrens
geht eben dahin, daß die Hypotheken eo ipso von den alten Grundstücken auf die Absindung
übergehen. Da ist es also im Interesse des Realkredits und der Gläubiger unerläßlich, Kautelen
zu treffen, daß von Amtswegen geprüft wird, ob die Abfindung gleichwerthig ist, während bei
der Ablösung und Theilung zu einer Prüfung von Amtswegen gar leine Veranlassung vorliegt,
und man ohne Weiteres dir freien Verträge der Parteien, soweit solche zu Stande gekommen sind,
bestätigen kann.
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Was den Vorschlag des Provinzial-Verwallungsraths anbetrifft, so wird §. 8 der
Gemeinheitstheilungs-Ordnung doch nicht so wörtlich übernommen werden tonnen, Es tritt hier
eben die vorhin berührte Schwierigkeit einer Kodifikation schon hervor. Der Provinzial-
Verwaltungsrath hat beantragt:

den §. 8 der Gememheitstheilungs-Ordnungaufzunehmen,
„daß bei jeder Zusammenlegungdie Bestimmung derselben, der Art und Größe
der Absindungzunächst dem freien Uebereinkommen der Parteien überlassen bleibe."

Äieine Herren! Dao würde nicht übereinstimmen mit dem Inhalt eines späteren
Paragraphen des vorliegenden Gesetzentwurfes,wonach eine Geldabfindung uicht höher als bis zu
drei Prozent des Gescnnmtbesitzesgegeben werden kann. Also die Bestimmung der Art der
Abfindung, die Frage: ob ^andabsindung oder Geldabsiudung, kann nicht dem freien Ermessen
der Parteien überlassen bleiben. Man würde da auch die Hypothekengläubigerzuziehen müssen.

Mit dem Herrn Referenten des Provinzial-Verwaltuugsraths bin ich übrigens vollständig
einverstanden,daß, wenn die Bestimmung des §. 8 in modisizirterForm in das Gesetz aufgenommen
wird, die Rechtslage die ist, daß Priuatverträge, die thatsächlich eine Zusammeuleguug ergeben,
vollständig rechtlich wirksam sind, daß sie aber rechtlich als Tauschverträge zu gelten haben. Die
Wirkung also, daß die Hypothek«o ir,»« von dem alten Grundstückauf das neue übergeht, haben
dergleichen Verträge nicht, sondern, um diese Wirkung herbeizuführen, würde es der Bestätigung
durch die Generalkommissionbedürfen.

Landtllgs-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Mir ist nicht klar geworden, was Herr Graf von Spee

mit seinem Antrag im Gegensatz zu dem Antrag des Provinzial-VerwaltungsraHs beabsichtigt.
Ich glaube, er denkt sich, das Verfahren würde in manchen Fällen weniger Kosten machen; das
habe ich wenigstens als den Kernpunkt der Sache aufgefaßt. Ich halte aber seine Ansicht für
einen Irrthum. Ich glaube, ein Rezeß — von dem er doch ausgeht, der doch das Ende einer
folchen freiwilligen Vereinigung sein muß, ehe rechtliche Wirkungen für Dritte damit verknüpft
werden könuen, — ein solcher Rezeß kann unmöglich von der General-Kommissioneher seine
Bestätigung erhalten, als bis dieselbegenau geprüft hat, ob alle Verhältnisse, die dem Ueberein¬
kommen zu Grunde liegen, richtig und für alle Parteien billig geordnet sind, ganz wie wenn der
Spezial-Kommissarex otLoio das Verfahren eingeleitet hat. Die Nonitirung ist nothwendig, die
Verhandlung mit den einzelnen Personen ist nothwendig, um ihren eventuellenWiderspruchanzu¬
hören, endlich ist das Verfahren vor der General-Kommissionnothwendig. Ich weiß also wirklich
nicht, wo die große Kostenersparnis;stecken soll.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Wilderichvon Spee hat das Wort.
AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Die Erfparnih würde doch sehr leicht zu

erzielen sein, weil der Kommissar berechtigt wäre hier in freierer Weise mit den einzelnen
Interessenten zu verhandeln. Es ist richtig, er muß den Plan aufstellen, und es muß die
Bonitirung stattfinden, insoweit es die Einzelnen verlangen. Der Kommissar muß dann aller¬
dings auch das Ganze, wenn es fertig ist, der General-Kommissioneinreichen. Die Prüfung, die
nachher stattfindet, ist aber nur darauf gerichtet, ob den gesetzlichen Erfordernissen Rechnung
getragen ist. Das Gesetz sagt ja einfach: Sowie ein Antrag gestellt wird, soll die Regierung
einen Kommissar ernennen. Derselbe hat die ganzen Vorarbeiten zu machen, hat mit den Leuten
zu konferiren, legt ihnen den Plan vor und ist sogar berechtigt, ihn denen, die nicht erscheinen,
nach einer gewissen Zeit zuzuschicken;wenn sie dann nicht widersprechen,wird angenommen, baß
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sie zustimmen. Es ist also dadurch das Verfahren bedeutend freier; die Leute haben nicht soviel
mit dem Kommissarzu thun. Ich deute mir es in der Art, wie bei uns einmal ein derartiger
Fall vorgekommenist, auf welchen der Herr Freiherr Felix von Loe anspielte, daß eine kleinere
Gemeinde in ihrem Bezirk das Verfahren vollständig und zur Zufriedenheit der Betheiligten durch¬
geführt hat, wo aber dann ein einziger Mann mit 8 Morgen dagegen protestirte. Damit war
das ganze Verfahren zu Ende. Hätten die Leute dort einen Kommissar gehabt, so war die
Geschichte erledigt; es hätte blos der Genehmigung des Planes durch die Behörde bedurft, und
mit wenigen Kosten wäre die Sache gemacht gewesen, weil die in Frage kommendenGrundstücke
gleichartig waren. Ich halte auch dafür, daß die Leute sich sehr bald mit dem abgekürzten frei¬
willigen Verfahren befreunden würden, wenn ihnen gesagt würde: ihr sollt gleich fertig fein, ihr
habt keine Umstände, wenn ihr in das freiwilligeVerfahren eintretet, während sonst erst das ganze
Verfahren durchgeführt werden muß.

Dem Herrn Regierungs - Kommissar gegenüber möchte ich noch Eins konstatiren. Er
sagte, daß das Grundstückwegen der Hypothekenmit dein andern gleichwerthig sein muß. Ich
glaube, das ist auch hier der Fall, denn das neue Abfindungsstückhat denselbenWerth und tritt
vollständig in dieselbe Stufe, wie das andere, welches abgegebenwird. Also glaube ich, es steht
eins wie das andere; ich meine, der Herr Regierungs-Kommissarbestätigt nur meiue Ausicht,daß
beide Fälle überall gleichmäßigsind. Wenn also beide gleich sind, und Jeder in dieselbenRechte
und Pflichten eintritt, so sehe ich nicht ein, was der Unterschiedzwischen beiden Fällen sein soll.

Landtags-Marsch all: Der Herr Landesmth Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Aber der Dritte kann nicht gezwungen werdeil, zu acceptiren. Darin

liegt der Schwerpunkt der Sache. Wenn freiwillig konsolidirtworden ist, wie wollen Sie dann
den Dritten zwingen, das freiwillig unter bestimmtenKontrahenten verabredete auch für sich, den
Dritten, als maßgebend anzuerkennen? Das geht doch nicht! Das Beispiel, welches Herr Graf
von Spee angeführt hat, scheint gegen ihn zu sprechen. Wenn Jemand, der früher sich mit einer
freiwilligenKonsolidation einverstandenerklärt hat, auf einmal zurückzieht, und so die ganze Arbeit
zu einer vergeblichen macht, so würde dies eher dafür sprechen, daß es gefährlichsei, zu sagen:
Prinzipiell muß die freiwillige Einigung versucht werden. Bei einer gesetzlichenKonsolidation
können ja auch jeden Aligenblick die Interessenten wieder zurücktretenund sagen: wir haben uns
jetzt verständigt, in welchemFalle das Konsolidations-Verfahren überhaupt aufhört; wollen sie
aber, daß der freiwillig von ihnen gethätigte Nezeß dritten Personen gegenüber Wirkung haben
soll, so müssen sie ihn genehmigen lassen.

Wenn ich mir noch eine Bemerkung dem Herrn Regieruugs-Kommissargegenüber erlauben
darf, so wäre es die, daß der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths wohl zu Ausstellungen
weniger Veranlassung geben dürfte. Der Herr Regieruugs-Kommissar wolle berücksichtigen, daß
ja der Nezeß, der von Dritten außerhalb des ganzen Gesetzes gemacht ist, genehmigt werden
muß; er muß es umsumehr, wenn irgend eine Geldabfindung darin bestimmt wird; wenn der
Netrag dieser Geldabfindung als unaugemessen erscheint, dann wird er eben die Genehmigung
nicht erhalten, und demgemäß nur als ein gewöhnlicherVertrag angesehen werden. Es hängt
also lediglich von der Genehmigung der Generalkommissionselbst ab, die Bestimmungen des
Gesetzes zur Anwendung zu bringen. Ich glaube, der Beschluß des Provinzial-Verwaltungsraths
dürfte unbedenklich sein.

Lllndtags-Marfchall: Ich möchte zunächst den Herrn Antragsteller fragen, ob nach
dem, was vorhin besprochen worden ist, der erste Antrag zurückgezogen worden ist.
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AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Bis zum Schluß zurückgezogen.
Landtags-Marschall: Der erste Antrag ist also bis zum Schluß zurückgezogen.(Zum

Antragsteller): Was wünschenSie hinsichtlich des zweiten Theiles?
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Aufrechterhaltungdes Gesetzes, das auf dem

linken Rheinufer gilt.
Landtags-Marschall: Was soll mit den Hypothekengläubigerngeschehen?
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Die sind in dem Verfahren mit drin.
Landtags-Marschall: Die sind absolut nicht mit drin.
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Der Antrag hat für sie dieselbe Wirkung,

wie für die Andern.
Landtags-Marschall: Das ist nicht möglich.
AbgeordneterGraf Wild er ich von Spee: Dann ziehe ich den Antrag zurück, ich will

die Sache nicht aufhalten.
Landtags-Marschall: Ich frage, ob noch Jemand zu dem Vorschlagedes Provinzial-

Verwaltungsraths das Wort ergreifen will, daß an Stelle des §. 3 diejenigen Sätze der
Gemeinheitstheilungs-Ordnung, die hier hineingehören, aufgenommen werden. — Sind Sie
hiermit einverstanden? (Zustimmung.)

Der Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsraths ist einstimmig angenommen. Wir gehen
zu den weitern Bemerkungen des Provinzial-Verwaltungsraths zu §. 3 über. Herr Landesrath
Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Der §. In,, den Sie in der Anmerkung finden, lautet:
„Zu dem Antrage auf Zusammenlegung ist auch der nutzbare Eigenthümer befugt,
nicht aber der persönliche Niehbmucherund der antichretische Pfandbesitzer. Miteigen¬
thümer können nur gemeinschaftlichdie Zusammenlegung beantragen, die nach den
Antheilen zu berechnende Minderzahl von ihnen muß sich aber dem in dieser Beziehung
gefaßten Beschlusse der Mehrzahl unterwerfen."

Es dürfte das mit 8- 1 des Gesetzes kaum in Einklang zu bringen sein. Ich will Ihnen
dies an einem konkreten Beispiel zeigen; es springt dann der Widerspruchbesser in die Augen-
Wenn fünf Miteigenthümer vorhanden sind, von denen jeder ein Fünftel des Eigenthums hat, und
drei Stimmen gegen die Konfolidation, zwei für dieselbe sind, dann sollen nach dem §. 1 a alle fünf als
gegen die Konsolidationstimmend angesehenwerden, bei der Berechnungdes Katastral-Reinertrags
und der Größe der Fläche. Der Provinzial-Verwaltungsrath war mit Recht von der Ansicht
ausgegangen, daß in diesen, Falle die konfentirendenStimmen fälschlichhinzugerechnetwürden
als seien sie dissentirendgewesen,und daß dadurch eine Mehrzahl ermittelt würde, die unmöglich
als für oder gegen die Konfolidation sich aussprechend,angenommen werden dürfe. Deshalb hat
der Provinzial-Verwaltungsrath sich den Vorschlag erlaubt, deu §. 1a, so zu fassen:

„Zu dem Antrage auf Zufammenlegung ist auch der nutzbare Eigenthümer sowie
jeder Miteigenthümer befugt, nicht aber der persönliche Nießbrauchs und der
antichretische Pfandbesitzer."

In den Motiven ist gesagt, daß dann für Denjenigen, der den Antrag stellt, auch nur
die Rate des betreffendenMiteigenthums berechnet wird, während die Andern, die dagegen sind,
auch für ihre dissentirendeMeinung die betreffendenQuoten in Anspruch nehmen können. Es
darf dies keinem Zweifel unterliegen. Je nachdem§. 1 im Sinne des Herrn von Los oder im
Sinne der Regierungsvorlage angenommenwird, würde ein kleiner Zusatz in, erstem Falle dahin
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zu machen sein, daß, um dasselbe Beispiel zu gebrauchen, wenn von fünf Miteigenthümern drei
für die Zusammenlegung und zwei dagegen sind, nur eine Stimme für die Zusammenlegung bei
Berechnung der Anzahl zählt, so daß also das im Miteigenthum befindliche Grundstück nach der
Majorität der Miteigenthümer bei der Berechnung der Zahl der zu Konsolidirendenfigurirt. Ich
glaube, daß dies im Sinne des Antrages des Freiherrn von Loö wäre. Sonst würde die
Berechnung uicht stimmen.

Landtags-Marfchall: Ich frage, ob einer der Herren hierzu das Wort wünscht.—
Der Herr Negierungs-Kommissarhat das Wort.

Regiernngs-AssessorDr. Hermes: Ich habe bei diesem Punkte nur das Einverständnis;
der Negierung mit dem Vorschlagedes Prouinzial-Vcrwaltnngsraths zu erklären.

Landtags-Marschall: Dieser Vorschlag ist genehmigt. Wir gehen weiter zu §. Id.
Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: Im §. 1d heißt es:
„Das Recht, auf Zusammenleguug anzutragen, wird durch entgegenstehende Verträge,
Willenserklärungen oder Iudikate nicht ausgeschlossenund erlischt nicht durch Ver¬
jährung. — Verträge oder Willenserklärungeu, welche eine Ausschließungdieses Rechts
festsetzen, sind auf keiue längere Zeit als auf zehn Jahre verbindlich. Nach Ablauf
dieser Periode ist jeder Betheiligte befugt, auf Zusammenlegung anzutrageu."

Der Prouinzilll-Verwaltungsrath war der Ansicht, daß der Zeitraum von 10 Jahren zu
weit gegriffen und in Uebereinstimmungmit sonstigen Bestimmungen des ooäs oivil zu bringen
sei, welcherin ähnlichen Fällen eine fünfjährige Dauer festsetzt, z. B. bei Miteigenthum bestimmt,
daß die Klage auf Theilung vertraglich nur auf 5 Jahre ausgeschlossen werden kann. So würden
meines Erachtens auch hier 5 Jahre das Richtige sein.

Landtags-Marschall: Ist hierzu etwas zu bemerken?— Ist Seitens der Staats¬
regierung hierzu etwas zu erklären? —

Negierungs-AssessorDr. Hermes: Die Staatsregierung ist damit einverstanden.
Landtags-Marschall: Ich erkläre auch diese Veräuderung für genehmigt. Ich bitte

Herrn Landesrath Küster fortzufahren.
Landesrath Küster: Punkt « ist eben bereits Gegenstand der Diskussion gewesen; es

war Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths beantragt, H, 8 der Gemeinheitstheilungs-Ordnung
aufzunehmen, und, wenn ich nicht fehr irre, haben Durchlaucht eben abstimmen lassen, ob H. 8
so aufgenommen werden solle, wie der Prouinzial-Nerwaltungsrath den Vorschlag gemacht hat.

Landtags-Marschall: Der Herr Vertreter der Staatsregierung hat sein Einver-
ständniß erklärt.

Negierungs-AssessorI)r. Hermes: Prinzipielle Bedenken walten nicht ob, doch würde
vielleichteine andere Formnlirung zweckmäßig sein.

Landtags-Marschall: Wünscht hierzu noch Jemand das Wort zu ergreifen? —
Es ist nicht der Fall, ich erkläre auch dies für geuehmigt. Wir gehen jetzt zu den §§. 4 und 5
über. Zu denselbenhatte der Prouinzial-Verwaltungsrath nichts zu bemerken. Sollen sie verlesen
werden? (Stimme: Ja!)

Ich bitte Herrn Landesrath Küster ß. 4 zu verlesen.
Landesrath Küster: §. 4 lautet folgendermaßen:

„Jeder Theilnehmer muh für die von ihm abzutretenden Grundstücke durch Land
von gleichein Werth abgefundenwerden. Er muß jedoch für den Ausfall in der Güte
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einen Zusatz in der Fläche annehmen, auch eine Ucberweisung von Grundstückender
einen gegen Grundstückeeiner anderen Gattung sich gefallen lassen.

Zur Ergänzung der Landentschädigungmuh ausnahmweise, wo es erforderlich
ist, Geld gegeben und angenommen werden, doch darf die etwaige Geldabfindung
nicht mehr als 3 Prozent der dem Theilnchnicr gebührenden Gesammtabfindung
betragen.

Der neueste Düngungszustand, d. h. derjenige Dünger, welcher die örtlich üblichen
Saaten noch nicht getragen hat, ist gleich den übrigen auf periodische Nutzungenschon
verwendetenNestellungskosten Gegenstandbesonderer Abschätzung und muß dein Äbtreten¬
den von dem Empfänger in Geld besonders vergütet werden.

Für die auf den zusammenzulegendenGrundstücken stehenden Obstbäume wird
von demjenigen, dem solche zugetheilt werden, demjenigen, der dieselben verliert,
Entschädigungin Geld geleistet.

Für unfruchtbare, unveredelteoder abgängigeObstbäume, sowie für Waldbäume,
hat der neue Erwerber des Grundstücks, auf dem solche stehen, dein früheren Eigen¬
thümer aber nur baun Entschädigungzu leisten, wenn er sie auf dem ihm zugetheilten
Grundstückebehalten will und nicht vorzieht, deren Entfernung dem früheren Eigen¬
thümer zu überlassen,"

Die Motive zu diesem Paragraphen sind klar. Ich bemerke, daß die Gcldabfindung
auf 3 °/o heruntergedrücktworden ist, um den Hvpothekengläubigernicht zu schädigen. Wenn ein
Austausch stattfindet, so soll er prinzipiell niemals in Geld geschehen. Ist durchaus nothwendig,
und kann es nicht anders geschehen,daß eine kleine Gcldabfindung eintritt, fo soll sie höchstens
3"/« der Gesammtabfindungbetragen.

(Der Vice-Landtags-Marfchall übernimmt den Vorsitz.)
Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
AbgeordneterLimbourg: Meine Herren! Ich finde den Eingang des §, t außerordentlich

bedenklich. Man muß sich uach dem Schlüsse des 1. Satzes auch eine Ucberweisungvon Grund¬
stücken der einen gegen Grundstücke einer anderen Gattung gefallen lassen, auf deutsch gesagt,
heißt das: mir ist eine Wiese im Werthe von 1000 Thalern genommen, dann können nur statt
derselben 10 Morgen im Werthe von 1«0 Thalern oder 10»' Morgen im Werthe von 10 Thalern
ausgewiesenwerden. Das ist eine Latitude, die der KonsolidationsKominissiongegebenwird, die
ihre sehr große Bedenkenhat. Wenn dies auf ein Minimum oder Maximum begrenzt würde,
etwa dahin, daß nur, bis zu 25 Ar ohne Zustimmung des Betreffenden ausgetaufcht werden
darf, fo würde ich nichts dagegen zu fagen haben. Ich würde jedenfalls sagen: bis zn dem
Maximum von 25 Ar ist es gestattet, größere Flächen können nur durch freie Vereinbarung über¬
wiesen werden.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Negierungskommissarhat das Wort.
Reaierungs-AssessorDr. Hermes: Meine Herren! Ich möchte mir erlauben, den Herrn

Vorredner zunächst auf 8- >'» °es Entwurfes, der augenblicklich noch nicht zur Disknssiou steht, zu
verweisen. Dieser enthält die Einschränkungdes im I. Absatz des §. -1 ausgesprochenenund für
bedenklicherachteten Grundfatzes, indem er bestimmt, daß eine Entschädigung, die eine Ver¬
änderung der ganzen bisherigenWirthschaftspolitiknöthig macht, Niemanden aufgezwungenwerden
kann. Dasjenige, was der Herr Vorredner als wünschenswert!)hinstellt, wird in dein Verfahren
auch ausnahmslos erreicht. Es wird alfo einem kleinen Besitzer, der beispielsweise5 Morgen
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Kartoffelland hat, dafür nicht ein gleichwertiger Morgen Weizenland ausgewiesen, sondern es
wird auf die Ausgleichung der Kulturen und der Äcker Rücksichtgenommen, soweit als dies
irgend möglich ist. Das ist ein in der Iudikatur feststehender,übrigens selbstverständlicher
Grundsatz. (5s läßt sich dies aber natürlich nicht mit absoluter Genauigkeit erreichen,denn wenn
Sie an eine große Besitzung von vielen hundert Morgen denken, zu welchervielleicht150 oder
200 Morgen Wiese gehören, so ist es wirthschaftlichvollständig gleich, ob der Besitzer hinterher
5 Morgen Wiesen mehr oder weniger erhält und dafür eine Mehrabstndung in Acker. Eine
Bestimmung dahin, wie sie beantragt ist, daß nicht über 25 Are hinaus eine Ausgleichungin
einer anderen Kultumrt stattfinden darf, würde schon wegen ihrer absoluten Fassung nicht
acceptabel sein; man müßte mindestens einen Prozentsatz nehmen '/i« oder dergleichen. Ich
möchte mich dahin rekapituliren, daß das Bedenken, das der Herr Vorredner hervorgehobenhat,
thatsächlich nicht begründet ist, daß es nur eine gesetzlicheErmächtigung ist, die in §. 4 des
Entwurfs der Auseinandersetzungsbehördeertheilt wird, um die letztere nicht allzusehr in der
zweckmäßigen Ausweisung der neuen Pläne zu binden. Es läßt sich nicht vermeiden, daß ein
großer Besitzer ein paar Morgen der Fläche nach mehr oder weniger erhält, als er gehabt hat.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herren! Der Wille des Gesetzes ist nicht, daß jemand

größere Parzellen oder anderswerthige bekommen soll als er hat. Die Absicht geht vielmehr
dahin, daß er dieselbeGröße und Qualität erhalten soll; der Zweck dieser Bestimmung ist nur,
daß wenn es durchaus nothwendig ist, er sich in Quantität und Qualität vo« den frühern ver¬
schiedeneParzellen gefallen lassen muß, und daß weitere Streitigkeitenund Prozesse vermieden werden,
wenn diese Nothwendigkeiteintritt; darüber soll die Generalkommissionund in zweiter Instanz
das Oberlandeskulturgericht in Berlin entscheiden. Es ist eine Nothwendigkeit, daß eine solche
Bestimmung in das Gesetz aufgenommen wird.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eunatten hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eynatten: Zu dem letzten Absätze dieses Paragraphen
möchte ich mir doch eine Bemerkung erlauben. Ich würde auf deuselbengar keinen Werth legen,
wenn nicht in den südlichen Bezirken der Provinz viele Felder mit Obstbäumen bestelltwären.
Der Gesetzgeber überläßt hier das, was mit den weniger werthvollenObstbäumen gemachtwerden
soll, hauptsächlichdem Ermessen des neuen Besitzers. Ich meine, dies könnte zu Streitigkeiten
Veranlassung geben, namentlich, da die Begriffe „unfruchtbare, unveredelte oder abgängige Obst¬
bäume" doch sehr unbestimmt siud. Ich würde meines Theils nur den Begriff „unveredelte
Obstbäume" als richtig anerkennen können; denn unfruchtbare Obstbäume, ich wage es zu
behaupten, existiren eigentlich garnicht. Junge Obstbäume sind eine gewisse Zeit unfruchtbar,
ebenso kann ein Baum eine sehr lange Zeit uufruchtbar sein, wenn gewisse ungünstigeVerhältnisse
ans ihn wirken, aber wenn er in gute Hände gebrachtwird — darin wird mir jeder Pomologe
Recht geben — kann er Früchte tragen. Ich möchte, um das zu vereinfachen, vorschlagen, den
letzten Satz ganz fortzulassen; um auch diese Bäume ganz gleich den Uebrigen zu behandeln.
Die Kommissionkann ja schätzen, welche Abfindung überhaupt für die Bäume gegebenwerden
foll. Ich glaube, der Paragraph fchlöfse am besten mit dem vorletzten Absätze. Warum soll nicht
für gewisse Bäume, wenn sie auch nicht viel werth sind, eine kleine Abfindung gegebenwerden?
Ich glaube, daß dies nicht bedenklich ist und die Sache dadurch einfacherwird.

Vice-Landtags-Marschall: Der Vertreter der Königlichen Staatsregierung hat das Wort.
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Regierungs-AssessorDr. Hermes: Meine Herren! Diese Bestimmunggilt in den übrigen
Lllndestheilen und hat praktisch zu Inkonvemcnzien nicht geführt. Um eine Sache prinzipieller
Bedeutung handelt es sich ja nicht. Ich habe insofern nicht Veranlassung, dem Antrage entschieden
zu widersprechen, aber er ist doch nicht unbedenklich. Das Resultat würde sein, daß derjenige,
welchem durch den Plan Holzbirnen und ähnliche unveredelteObstbäumezugetheilt werden, genöthigt
wäre, dieselbenzu behalten und Entschädigungdafür zu gewähren. Ich glaube, dies würde noch
eher zu Streitigkeiten führen, als die Bestimmung des Entwurfes.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Ennatten hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Ennatten: Großen Werth lege ich auch nicht auf diesen
Punkt; ich habe daher auch gar keinen Antrag gestellt, sondern die Sache hier einfach nur
befprechen wollen.

Vice-Landtags-Marfchall: Wenn Niemand Widerspruch erhebt, so ist der §. 4 in
der Fassung der Regierungsvorlage angenommen.

Ich bitte fortzufahren und zu §. 5 überzugehen.
Landesrath Küster: Der ß. 5 lautet:

„Eine Entschädigung,welche eine Veränderung der ganzen bisherigen Art des Wirth-
schaftsbetriebesnöthig macht, kann keinen: Theilnehmcr aufgedrungen werden.

Für solche Veränderungen sind zu achten:
1. wenn eine bisherige Ackerwirthschaft in eine Viehzüchtereiverwandelt werden

müßte und umgekehrt,oder wenn eine von beiden die Hauptsachewar, solche
aber künftig nur Nebensache werden würde;

2. wenn ein Hauptzweig der Wirthschaft, der im überwiegendenVerhältnisse zu
den übrigen stand, ganz oder größtentheils aufgegeben werden müßte oder
doch nur durch Anlegung neuer Fabrikationsanstalten erhalten werden könnte;

3. wenn ein Gespann haltender Ackerwirth solches fernerhin nicht mehr halten
könnte und seine Ländereien mit der Hand bauen mühte, oder umgekehrt.

Andere Veränderungen in der bisherigen Art des Wirthschaftsbetriebeskommen
nur infofern in Betracht, als sie von gleicher oder größerer Erheblichkeitsind."

Auch hier hatte der Provinzial-Verwaltungsrath nichts hinzuzufügen.
Vice-Landtags-Marschall: Verlangt Jemand das Wort? — Es ist nicht der Fall.

Da sich auch kein Widerspruch erhebt, so nehme ich an, daß der ß. 5 die Zustimmung des Land¬
tages gefunden hat.

Wir kommen nunmehr zu ß. 6.
Landesrath Küster: §. 6 lautet:

„Wenn die Landabfindung eine Entschädigung für mehrere Grundstückeoder Berech¬
tigungen eines Theilnehmers bildet, so ist aus der Gesammtabfindung für ein jedes
dieser Grundstücke oder eine jede dieser Berechtigungen ein besonderes Stück aus¬
zuweisen.

Der Auseinandersetzungsbehordebleibt es überlassen, eine solche Ausweisung bis
zum Eintritte eines Bedürfnisses oder bis zum Antrage eines Vetheiligten auszusetzen
und inzwischen nur die Quoten der Gesammtabfindungzu bestimmen,welche die Stelle
der einzelnenzu ersetzenden Grundstückeoder Berechtigungenvertreten."
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Meine Herren! Dieser §. 6 hat zu einer sehr eingehenden Diskussion Veranlassung
gegebenund zwar zu einer Diskussion, die sich um die spitzfindigstenjuristischenFragen drehte.
Sie gestatten, daß ich sie Ihnen nicht in dem Umfange vorführe, wie sie zwischen der Negierung,
der Prouinzial-Verwaltung und vielen Juristen der Nheinprovinz ventilirt worden ist. Die Sache
selbst ist einfach folgende, welche zu einer kurzen Resolution den Prouinzial-Verwaltungsrath ver¬
anlaßt hat. Wenn ein Eigenthümer — ich will auch hier ein Beispiel aus dem Leben nehmen,
denn das begreift sich besser — verschiedene Parzellen besitzt, die er verschiedenen Hypotheken¬
gläubigern verpfändet hat, also das eine Stück dem ^., die zweite Parzelle dem L, die dritte
dem <ü, und er für diese 8 Parzellen ein einziges Stück angewiesen bekommt, dann schieben sich
die sämmtlichenHypothekenvollständig auf dieses neue Stück über; wenn nun dieses Stück nicht
realiter getheilt wird, sondern ein Ganzes bleibt, dann würde sich die juristische Frage auswerfen,
ob an einer Quote eines Grundstückeseine Hypothek konstituirt werden kann. Diese Frage, ob
ein ideeller Theil eines Eigenthums rechtes Objekt einer Verpfändung sein kann, ist von jeher sehr
streitig gewesen; sie ist auch heute noch sehr streitig, und die Iuristeu haben sich hin und her
darüber gestritten, ob dies wirklich angeht. Die Regierungsvorlage steht auf dem Standpunkte,
daß allerdings eine solche Verhypothicirung eines ideellen Antheiles an dem Eigenthum« möglich,
ja sogar realisirbar sei, während umgekehrt der Provinzial-Verwaltungsrath zunächst behauptete,
wenn die Frage überhaupt streitig sei, so müsse im Interesse der Zusammenlegenden positive
Gewißheit geschafft werden, und eine Bestimmung in das Gesetz hineinkommen, welche sagt, daß
auch an einer Quote das Hypothekenrechtgültig sein solle. Ist dies im Gesetze einmal festgesetzt
— gegenwärtig kann dies noch geschehen, denn wir haben die Klinke der Gesetzgebungeinstweilen
in der Hand — dann kann künftig die Gültigkeit nicht streitig gemachtwerden; oder aber, man
will diefe Bestimmung nicht, dann kann man das alinsu. 2 des ß. 6 vollständig streichen. Der
Prouinzial-Verwaltungsrath hat daher, wie Ihnen auch in dem Referate mitgetheilt worden ist,
den Antrag gestellt, es empfehle sich entweder:

a. den Schluhvassus des H. U zu streichen oder
d. in dem Gesetzentwurfausdrücklich die Bestimmung aufzunehmen, daß eine solche

Hypothek an den zu bestimmendenQuoten der Gesammtabfindunggültig sei.
Die Herren Negierungs-Kommissare waren in dem Ausschusseder Ansicht, daß der

Schlußpassus des §. 6 überhaupt nicht gestrichen werden könne, weil nach dem rheinischen
Hypothekenrechte — namentlich da wir ein neues Hypothekenrecht noch nicht haben — sonst immer
für eine alte Parzelle ein realer Theil der neuen Parzelle ausgewiesen werden müsse; dies könnte
zu sehr großen Weitläufigkeitennnd zu vielen und unnützenArbeiten Veranlassunggeben. Deshalb
hat der Provinzial-Verwaltungsrath auch gerade auf die Nummer d, auf die andere Alternative,
den Hauptwerth gelegt und gesagt, daß wenigstens in das Gesetz aufgenommen werden müsse,
daß die Quote an und für sich auch ein Objekt der Verhypothecirung fein könne.

Vice-Landtag s-Marfch all: Der Herr Kommissar der KöniglichenNegierung hat
das Wort.

Regierungs-Assessor Dr. Hermes: Meine Herren! Es handelt sich um eine rein juristische
Frage, die allerdings materiell von hoher Bedeutung ist. Ich will nur kurz die Stellung der
Regierung gegenüber dem Antrage des Verwaltungsrathes resumiren. Der Herr Referent hat
ganz richtig bemerkt, daß die Voraussetzung der Bestimmung des Entwurfes, wie sie Ihnen
vorliegt, auf der Annahme beruht, daß das Rheinische Recht Hypotheken auf einen ideellen
Eigenthumsantheil an und für sich als gültig anerkenne. Diese Annahme der Regierung stützt
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sich auf das Gutachten des Ober-Landesgerichtsin Köln in Bezug auf diesen Punkt, ferner auf
das bekannte Handbuch des französischen Rechts von Zachariä, worin diese Frage als eine zweifellose
bejaht wird. Ist nun aber, und darin trete ich dem Referenten vollständig bei, nur ein Zweifel
über diese Frage möglich, dann ist es allerdings nothwendig, eine Bestimmung dahingehend, wie
sie der Herr Referent befürwortet hat, in das Gesetz aufzunehmen. Ich stelle Ihnen also anheim,
ob Sie dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsrathes Folge geben wollen. Das landwirth-
schaftliche Ministerium würde dann mit dem Justizministerium offiziell über die Frage in Ver¬
bindung treten, und wenn die Möglichkeiteines Zweifels an der Gültigkeit einer solchen Hypothek
zugegebenwird, mit der Fassung des Verwaltnngsrathes einverstandensein.

Vice-Landtags-Marschall: Es hat sich Niemand zum Wort gemeldet. Ich darf
wohl annehmen, daß der Landtag damit einverstandenist, daß der §. 6 mit diesem Zusätze, wie
ihn der Verwaltungsrath vorgeschlagen hat, angenommen wird. — Ich konstatire das Einver-
ständniß des Landtags und bitte den Herrn Landesrath fortzufahren.

Landesrath Küster: §. 7 lautet:
„Werden bisher grundsteucrpftichtigeGrundstückegegen bisher grundsteuerfreie über¬
wiesen, so treten die ersteren dadurch in die Klasse der grundsteuerfreienüber.

In denjenigenGemarkungen, in welchen eine Zusammenlegung von Grundstücken
stattfindet, kann gleichzeitig mit der Ausführung derselben unter Genehmigung der
Bezirksregierung der Gesammtbetrag derjenigen Grundsteuer, welcher von den der
Zusammenlegung unterworfenen Grundstückenbis dahin errichtet worden ist, auf die
Landllbfindungsvlllne anderweitig nach den für die Zusammenlegung angewendeten
Neinerträgen vertheilt werden."

Auch hierzu hat der Provinzial-Verwaltungsrath keinen Zusatz zu machen.
Vice-Landtags-Marschall: Verlangt Jemand das Wort. — Es meldet sich niemand,

ich erkläre den §. 7 für angenommen. — Das Wort hat der Herr Landesrath Küster.
Landesrath Küster: ß. 8 lautet:

„Bis zum Erlasse eines besonderenVerfahrensgesetzesfür den Geltungsbereich diefes
Gesetzes findet in Ansehung der Zuständigkeit der Auseinandersetzungsbehörde,sowie
des Verfahrens das Gesetz vom 18. Februar 1880, betreffend das Verfahren in Aus-
einllndcrsetzungs-Angelegenheiten(GesetzsammlungSeite 5<9) und die in der Provinz
Westfalen für das Verfahren in Auseinandersetzungs - Angelegenheiten geltenden
besonderen Vorschriften Anwendung, soweit nicht in diesem Gesetze Einschränkungen
und Abweichungenvorgeschriebensind."

Meine Herren! Auf den ersten Blick erscheint der §. 8 eigentlich unannehmbar. So
erschien er auch dem Provinzial-Verwaltungsrathe schon aus dein Grunde, weil er auch hier eine
Klarheit, ein scharfes, wörtliches Aufführen derjenigen Bestimmungen, welche überhaupt gelten,
wünschte. Dagegen hat nicht mit Unrecht, so glaubte der Provinzial-Verwaltungsrath, die König¬
liche Staatsregierung excipirt, daß es sich nicht um irgend eine materielleBestimmung handelt —
denn die materiellen Bestimmungen sind durch Abänderung des §. 3 hineingesetzt — sondern, daß
es sich hier nur um die Zuständigkeitund um das Verfahren handelt. Nun könnten allerdings
deswegen, weil wir in der Rheinprovinz und überhaupt in Deutschland einem anderen Gesetzbuche
entgegensehen,vielleicht in einem Zeitraume von einigen Jahren, wenn die Konsolidationenver¬
wirklichtwerden, wiederum eine ganz andere BestimmungPlatz greifen, welche vielleicht abändernd
auf den ß. 8 wirken würde. Es ist im Auftrage des landwirthschaftlichenMinisteriums ein
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Büchelchenerschienen, herausgegeben von Glatzel, Präsident des Ober-Landeskulturgerichts, und
dem hier anwesendenHerrn Sterneberg, Geheimer Oberregierungsrath, welches auf 88 Seiten
ganz genau die sämmtlichenBestimmungen, die eventuell zur Anwendung kommen könnten, die
Zuständigkeitsregeln, ebenso die Verfahrensregeln enthält. In dein weiteren Verlaufe des
Vüchelchens ist das Streitu erfahren nach der neuen Eivilprozehordnungbehandelt, fo daß, insofern
allerdings der Antrag sich erledigt hat, da Sie im Besitze des Materials sind, und das Material
so übersichtlich zusammengestelltist, daß man darauf verzichtenkann, nunmehr das Ganze wieder
in das Gesetz aufzunehmen.

Vice-Lllndtags-Marschllll: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Lo8 hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Lo6: Meine Herren! Ich glaube doch, daß bei
einem Gesetze, wie das vorliegende, welches einerseits so tief in die Privat- und Eigenthums¬
verhältnisse einschneidetund welches andererseits, wie ich dies schon wiederholt ausgeführt habe,
bis jetzt wenigstens unserer^ Bevölkerung keineswegs sympathisch ist, allerdings eine klarere Codift-
cirung nothwendig wäre, als diejenige des §. 8 ist, welcherüber die Ausführung der Zusammen¬
legungen handelt. Die Betheiligten werden wissen wollen, in welcherWeise das Verfahren statt¬
findet, namentlich werden sie auch über die Kosten oricntirt sein wollen, welche durch ein der¬
artiges Verfahren hervorgerufen werden. Nun ist es ja unstreitig ein großes Verdienst der
Herren Herausgeber dieses Buches über das Verfahren in Auseinandersetzungs-Angelegenheiten,
daß sie die Sache in sehr übersichtlicher,klarer und gründlicher Weise behandelt haben. Aber,
meine Herren, in diese 88 Seiten des ersten Theiles und die 146 Seiten des folgenden mit
916 Paragraphen, das werden Sie mir zugeben, werden sich die wenigsten der Interessenten bei
dieser Angelegenheithineinstudiren können. Deshalb scheint es mir abfolut nothwendig zu fein,
daß die Hauptpunkte des Verfahrens einschließlich der Kosten bereits in diesem §. 8 niedergelegt
werden. In Betreff der Kosten wird es ganz unbedingt nothwendig sein, zugleich darüber zu
bestimmen, über welche Höhe die Kosten eines derartigen Verfahrens nicht hinausgehen dürfen.
Meine Herren! Ich befinde mich in dieser Beziehung in Uebereinstimmung mit den Ansichten
des Provinzial-Verwaltungsrathes, welcher sich in seinein Referate auch für eine klarere Codifi-
eirung ausgesprochenhat. Ich muß Ihnen offen gestehen; ich habe trotzdem, daß mir dieses
Buch bereits vor 14 Tagen überreicht ist, nicht die Zeit gehabt, mich hineinstudiren zu können,
nnd ich meine, es wird anderen Herren auch so geheu. Wir sind absolut heute nicht in der
Lage, dieses Verfahren zu übersehen, und wenn in diesem Parapraphen auf die in Westfalen
geltenden Bestimmungen hingewiesen wird, so wird dies ganz gewiß eine Ausdrucksweisesein,
welche wegen des Mangels an Klarheit, die Sympathien für dieses Gesetz nicht vermehren wird.
In dein Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes heißt es, nachdem die Konnnissareder Staats-
regierung ihre entgegenstehendenAnsichtengeäußert hatten, am Schlüsse des Berichtes:

„Unter diesen Umständen dürfte nach der Ansicht des Provinzial-Verwaltungsrathes
trotz der Berechtigung des Einwandes von demselbenabzusehensein."

Ich konstatire, daß der Provinzial-Verwaltungsrath die Berechtigung dieses Einwandes
aufrecht erhält, aber er glaubt davou abfehen zu müssen. Ich kann nicht genau erkennen,
welche Gründe ihn dazu bestimmt haben; soweit ich erkennen kann, sind die Gründe, welche dafür
sprechen, hier klarere Bestimmungen hineinzubringen, schwerwiegender,als die Gründe der König¬
lichen Stlllltsregierung, wie sie hier ausgedrückt sind, wo auf die bevorstehendeAenderung der
bestehenden Ciuilgesetzgebung hingewiesenwird, also darauf, daß jetzt nicht ein Definitivum getroffen
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wird. Das hindert, nicht, daß wir ganz bestimmt diejenigen Punkte prazisiren, die einer Aenderung
nicht unterliegeil werden. Ich kann nur nicht erlauben, einen Antrag in dieser Beziehung zu
stellen, weil, wie ich gern eingestehe uud schon gesagt habe, mir nicht genau bekannt ist, wie das
Verfahren sein wird. Ich bin also nicht in der Lage einen Antrag zu stellen, ich würde aber
uicht iu der Lage seiu, für diesen Paragraphen zu stimmen, wenn er fo unklar bleibt, wie er im
Augenblick ist.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Vertreter der KöniglichenStaatsregierung hat
das Wort.

Regieruugs-AssessorDr. Hermes: Ich glaube, dem Herru Vorredner ist vollständig
darin beizupflichten, daß es vielen Interessenten schwer fallen wird, sich aus den 916 Paragraphen
des Werkes von Glatzel und Sterneberg über das Verfahren im Einzelnen ein klares Bild zu
machen; es würde dies aber uicht leichter werdeu, wenn man ihnen diese 91U Paragraphen als
todifizirtes Gesetzbuch in die Hand gäbe. Das Verständniß des Vuches ist dadurch erleichtert,
daß Anmerkungeniu demselbenenthalten sind; uud daß der größereu Deutlichkeithalber manche
Bestimmungenaufgenommen sind, welche in das Gesetz nicht aufgenommenwerden würden. Der
Zweck, durch die Gesetzgebung eine volle Orientirung der einfacherenLeute herbeizuführen, wird
sich immer nur in beschränktemMaße erreichen lassen. Meine Herren! Für die Form des
vorliegenden Entwurfs sind wesentlich Gründe juristischerArt maßgebend gewesen, wie sie in den
Ihnen vorliegenden Motiven angeführt sind. Die Motive bemerken: „Eine auf die Nheinlcmde
beschränkte Kodifikationder Verfahrungsuorfchriften würde das RheinischeVerfahren außer Zu¬
sammenhang setzen uicht blos mit der Ciuilvrozeß-Ordnungund deren Fortbildung, sondern auch
mit dem in den übrigen Provinzen geltenden Auseinandersetzungs-Verfahren". Es sind das die¬
selben Gründe, die dazu geführt haben, dem Gefetz vom 18. Februar 1880, welches das Ver¬
fahren in Anseinandersetzungssachenfür die übrigen Landestheile regelt, keine erschöpfende Form,
wie damals im Abgeordnetenhaufevon verschiedenen Seiten angeregt wurde, sondern eine Novellen¬
form zu geben, es sind dieselbenGründe gewesen, welche in allen neueren Agrargesetzen,die für
den Bezirk des Iustizfeuats von Ehreubreitsteiu, für Hessen, Schleswig-Holsteinu. s. w. in der
letzten Zeit ergangen sind, zur Aufnahme einer entfprechenden Bestimmung geführt haben. Aller¬
dings handelt es sich hierbei nicht um Erwägungen prinzipieller Art und insofern würde an sich
gegen den Wunsch des Herrn Freiherrn von Loe kein absolut ausschließendesBedenkenobwalten.
Aber ich möchte doch darauf hinweisen, daß der gegenwärtigeZeitpunkt jedenfalls am wenigsten
geeignet ist, eine solche Kodifikationfür die Rheiuprouinz zu veraulassen. Wir haben im Augen¬
blick keine Erfahrung darüber, wie sich das Verfahren hier praktischgestalten wird, wir stehen
auch einer einschneidendengesetzgeberischenReform auf dem Gebiete des Immobilicnrechts gegen¬
über, so daß es unter diesen Umständen doch zweckmäßiger sein wird, abzuwarten, wie bei den
besonderen Verhältnissendes Rheinlandes das Verfahren sich gestaltet, und die Kodifikationvielleicht
fväter vorzunehmen. Das ist auch in dein Entwürfe ins Auge gefaßt, wie sich aus der Begründung
ergiebt. Ich glaube, daß das praktische Bedürfuiß im wesentlichen durch das vorliegende Wert
befriedigt wird, und daß im übrigen die Entscheidungüber die Kodifikation der ganzen Verfahrens-
vorschriften für die Rheinprovinz zweckmäßiger einein späteren Zeitpunkt vorbehalten bleibt. Ich
möchte uuter diesen Umständen Herrn Freiherrn von Loö bitten, von seinen Bedenken Abstand
nehmen zu wollen. Ein ausdrücklicherAntrag ist ja wohl nicht gestellt.

Vice-Land tags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Suee hat
das Wort.
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Abgeordneter Graf Wilderich von Spce: Ich habe bei diesem Paragraphen noch ein
Bedenken,hinsichtlich dessen ich um Aufklärung bitte. Ich möchte wissen, wie das Verhältniß des
Kommissars ist, welcher das Ganze leitet. Mir scheint es, daß der Kommissardiejenige Person
ist, auf die es ganz allein ankommt; ein geschickterKommissarwird mit Leichtigkeit verhandeln,
während ein anderer nicht mit Leichtigkeit verhandeln wird. Ich möchte fragen, welchen Einfluß
die Interessenten und die Gemeindevertretungauf die Thätigkeit haben, und wie das Verhältniß
geregelt werden kann. Steht dem Kommissarein Theil der Interessenten zur Seite, mit denen
er sich über alle Dinge benehmen muß oder über welche Verhältnisse? Das ist mir nicht klar
und ich möchte hierüber um Aufklärung bitten.

Vice-Landtags-Marschall: Der Zerr Vertreter der KöniglichenStaatsregierung
hat das Wort.

Regierungs-AssessorI)r. Hermes: Die letzte Anfrage des Herrn Vorredners kann ich
dahin beantworten, daß bei dein Einleitungsverfahren von den Interessenten Deputirte gewählt
werden, die von dem Kommissarin jedem einzelnen Stadium des Verfahrens zugezogenwerden
müssen, und zwar je eine Deputation für den betreffenden Interessentenkreis. Sind nämlich
mehrere Interessentenkreisevorhanden, beispielsweiseein Theil der Interessenten weideberechtigt
und der andere Theil nicht, so würden die Weideberechtigtenihre Deputirten wählen und die
nicht Weideberechtigtenebenfalls. Auf die Deputirten ist der Kommissar wesentlich angewiesen,
wenn er ein praktischesResultat herbeiführen will. Im übrigen ist der KommissarVerwaltungs¬
beamter. Er hat, was die Entscheidungbetrifft, keine andere als eine rein vorbereitendeStellung,
er selbst entscheidet nur, was interimistischeFälle betrifft; aber in allen wichtigerenFragen, wie
wegen der Zulässigkeitder Provokation, wegen der Richtigkeitder Bonitirung, der Zweckmäßigkeit
der Planlage u. f. w., ist die entscheidende Instanz die General-Kommission. Die gestellte Anfrage
ist also dahin zu beantworten, daß der Kommissardie Deputirten bei allen wichtigen Fragen
zuziehenmuß. Ich glaube, daß keine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift nach diefer Richtung hin
besteht, aber es kann nach der Natur der Sache eine Zusammenlegung nicht anders ausgeführt
werden, als unter entscheidender Mitwirkung der Parteien und ihrer Vertreter. Es geschieht das
auch in der Praxis niemals anders.

Vice-Landtags-Marschall: Der Abgeordnete Freiherr Felix von Loö hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Ich bedauerewirklichaufrichtig,

daß ich wegen diefer mehr ausführenden Bestimmungen dem Wunsche des Herrn Negierungs-
kommissarsnicht Folge geben kann und zwar aus dem Grunde, weil sie doch sehr tief einschneiden.
Wir wünschen— das ist meine Ansichtund die Ansicht derjenigen, die in dieser wirthschaftlichen
Frage auf demselben Standpunkte stehen, Herr Graf von Spee hat eben den Gedanken berührt —
daß bei der Ausführung die Interessenten ganz wesentlich betheiligt werden. In welcherForm
das praktisch zu geschehenhabe — das gebe ich ja zu — bin ich zu beurtheilen heute uicht in
der Lage; ich kann nicht übersehen, ob die Gemeindevertretung, ob die Kreisjiertretung zugezogeu
werden soll, aber wir haben allerdings — wir bitten darin kein Mißtrauen zu sehen — den
Wunfch, daß es nicht bloß in den Händen der Behörden liegen möge, nachher die Sache
auszuführen, vielmehr daß man vorher ganz genau wisse, was da Rechtens sei. Wie gesagt, ich
bin nicht in der Lage, einen bestimmten Antrag zu stellen, ich würde nur beantragen können,
diefen Paragraphen, wie er hier formulirt ist, mit dem Wunsche abzulehnen, daß an dessen Stelle
ein anderer treten möge, in dem diesen Gedanken Ausdruck gegeben wirb. Ich bin nicht in der
Lage, einen Paragraphen zu formuliren, ich bin auch weit entfernt, zu wünschen, daß die
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916 Paragraphen in dieses Gesetz hineinkommen sollen, sondern daß eben nur einzelne wenige
Hauptpunkte aufgenommen werden, über welche man gern Klarheit haben und von denen mau
wissen will, in welcher Richtung das Ding marschirt. Diesen Antrag „lochte ich also gestellt haben.
Ich sage das nicht, um hier irgendwelche Schwierigkeitenzu machen, sondern um klar zu machen,
daß ich diesen Paragraphen nur mit dem Wunsche ablehne, daß an dessen Stelle andere gestellt
werden, die in Betreff der Ausführung mit Rücksicht auf die Betheiligung der Interessenten und
in Betreff der Kosten größere Klarheit geben.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herren! Wegen der Kosten werden wir bei der Diskussion

über ß. 16 weiter verhandeln müssen. Wenn ich hinsichtlich des Verfahrens und der Zuständigkeit
den Herrn Abgeordnetenvon Loe richtig verstanden habe, so wünscht er — er hat sich wenigstens
so ausgedrückt— diejenigen Hauptpunkte in das Gesetz aufgenommenzu sehen, nach welchen das
Verfahren sich richte, damit man sehen könne, wie eigentlichdie Sache geht. Ja, meine Herren,
das dürfte doch ein großer Fehler des Gesetzgebers sein, wenn er die Hauptpunkte uur hinein¬
nimmt, er muß die sämmtlichenBestimmungen hineinnehmen; entweder Alles oder gar nichts.
Der Provinzial-Vcrwaltungsrath stand ursprüuglich voll und ganz auf dem Standpunkte des
Herrn Freiherrn von Los, er hat sich aber überzeugen müssen, daß es nach dem jetzigen Stande
der Gesetzgebung ein Ding der Unmöglichkeit ist, ohne ein vollständiges Werk auszuarbeiten, von»
Jahre 181? ab die sämmtlichen Bestimmungen, welche gelten, in das Gesetz hineinzubringen. Sie
wollen gütigst berücksichtigen, daß es sich nicht nm materielle Bestimmungen handelt; da ist der
Provinzial-Verwaltungsrath von seiner Ansicht nicht abgewichen, sondern hat verlangt: was
materielles Recht ist, muß in das Gesetz hinein, und dem hat auch die Staatsregierung nach¬
gegeben. Hier handelt es sich ausschließlichum das Verfahren. Das Verfahren und die
Zuständigkeit sind namentlich durch das Gesetz vom Jahre 1880 und durch die neue Civil¬
prozeß-Ordnung alterirt worden; das Werkchen enthält eigentlichdie ganze Civilprozeß-Ordnung
mit, weil es handlich sein soll und für diejenigen Leute geschrieben ist, die sich nicht mit sämmt¬
lichen neuen Gesetzen, Einführungs- nnd Ausführungsgesetzenbeschäftigt haben, damit dieselben
sehen können, wie eigentlich das ganze Verfahren vor sich geht. Deshalb scheint es mir, wenn
die Bestimmungen über das Verfahren in das Gesetz kommen sollen, daß alle diese einzelnen
Paragraphen aufgenommen werden müßten. Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubte, weil dies
nach feiner Meinung fast unausführbar ist, ohne ein voluminöses Werk ausgearbeitet zu sehen,
daß man davon absehen müßte; er sprach dem Einwände seine Berechtigung nicht ab, er glaubte
aber von der Königlichen Staatsregierung erwarten zu können, daß, wenn das Zusammen¬
legungsverfahren im rheinifchenRechte praktisch durchgeführt uud die ueue Civilgesetzgebung ein¬
geführt fein würde, dann vielleicht der Zeitpunkt für gekommen erachtet werden würde, ein
Verfahrensgefetz,sei es codificirt, fei es in anderer Weife vor sich zu sehen. Darum heißt es in
8> 8 auch: bis zum Erlasse eines besonderen Verfahrensgesetzes für den Geltungsbereich dieses
Gesetzes finden die und die Bestimmungen Anwendung.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loe hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Ich sehe wohl ein, ich werbe
mich ein wenig auf die Netirade begebenmüssen. Nachdemauch diejenigen Herren, welche die
Sache gründlicher erwogen und berathen haben, als ich es zu thun in der Lage war, aussprechen,
die Ausführung meines Antrages fei abfolut unmöglich— sie werden das Büchlein durchstudirt
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haben und auswendig kennen — (Summen! Nein!) ziehe ich meinen Antrag in Betreff der
Kodifizirnng zurück, stelle dann aber den Antrag, daß dem Paragraphen hinzugefetzt werde: jedoch
ist den Interessenten — wie foll ich fagen — eine wesentliche Mitwirkung bei der Ausführung
des Verfahrens zu gewähren und in Betreff der Kosten des Verfahrens nach der Morgenzahl ein
Fixum festzusetzen. Ich habe den Antrag noch nicht redigirt, es ist nur der Gedanke des Antrages.

Vice-Landtags-Marfchall: Der Herr Vertreter der KöniglichenStaatsregierung hat
das Wort.

Regierungs-AssessorDr. Hermes: Meine Herren! Ein solcher Znsatz möchte sich doch
schwerlich empfehlen. Der Zusatz, der vorgeschlagenist nnd ungefähr dahin gehen foll, daß den
Interessenten eine entscheidendeoder doch eine wesentliche Mitwirkung in dem Verfahren beizu¬
messen ist, ist sehr allgemeiner Natur und enthält mehr ein gesetzgeberischesPrinzip, als eine
gesetzlicheVorschrift. Wie soll sich das gestalten? Wenn man das wollte, müßte man speziell
vorschreiben:in dem und dem Stadium des Verfahrens sind die Depntirten zu höreu u. f. w.
Die Anhörung gefchieht aber schon jetzt; wie soll z. V. die Bonitirung erfolgen, wie sollen die
Wege angelegt werden, ohne daß die Depntirten der Interessenten gehört werden? Jeder Interessent
hat ja zu seiner Abwehr den Beschwerdeweg;wenn also der Kommissar vom grünen Tisch die
Pläne feststellen wollte, ohne die Depntirten zu Rathe zu ziehen, so würde das Resultat eine
unzweckmäßige Planlage sein, welche die Interessenten mit Recht ablehnen würden. Ich möchte
unter diesen Umständen befürworten, von dem beantragten Zusätze, der, wie ebeu gesagt, ganz
allgemeiner Natur ist, hier abzusehen. Was das Kastenwesenbetrifft, so sind die Bestimmungen
über Festsetzung der Kosten in dem Kostengesetz klar und deutlich enthalten. Das Kustengesetz
findet nach den Motiven auch in der Rheinprovinz Anwendung; ich glaube daher nicht, daß eine
größere Deutlichkeitnothwendig ist. Wenn man die Bestimmungen über die Kosten in das Gesetz
aufnehmen wollte, fo müßte man, wie der Herr Landesrath bei einem anderen Punkte bereits
ausgeführt hat, das Kostengesetz vollständig aufnehmen, denn eine derartige Gefetzgebung,die nur
die Hauptgrundsätze aufführt und im Nebrigen auf das Spezialgesetzverweist, würde doch nicht
empfehlenswert!)fein.

Vice-Landtags-Marfchall: Der Herr Landes-Direktor hat das Wort.
Landcs-Direktor Klein: Meine Herren! Ich bin anch der Ansicht, daß es nicht thunlich

erscheint,in den 8- 8 eine so generelle Bestimmung, wie sie Herr von Loö vorschlägt, aufzunehmen.
Herr von Loö will, daß den Interessenten eine entscheidende Mitwirkung eingeräumt werden soll.
Wenn dieser Zweck erreicht werden soll, so ist hierzu eine weitgehendeAenderung der gesetzlichen
Bestimmungen über das Verfahren nothwendig. Die hierzu erforderlichenVorschriften lassen sich
nicht in l;. 8 aufnehmen. Das Einzige, was ich in dieser Hinsicht für ausführbar halte, ist, daß
man den §. 8 so acceptirt, wie er ist, und dabei in einer Resolution des Landtags den Wunsch
ausspricht, daß die bestehendenBestimmungen in der Weise abgeändert werden möchten, daß eine
Mitwirkung der Interessenten in den Formen, wie Herr von Loe dieses wünscht, sichergestellt
werde. Auf diesem Wege läßt sich meines Erachtens die Sache allein machen.

Vice- Landtags- Marsch all: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loe hat
das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Lo«: Meine Herren! Das ist auch der Vorschlag,
den ich, auf der Netirade befindlich,macheu wollte, nämlich daß wir den Paragraphen acceptiren,
aber die Redaktions- Kommission beauftragen, den Gedanken in Betreff der Mitwirkung der
Interessenten in eine Resolution zu fassen.
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Vice-Landtags-Marschall: Der Vertreter der Königlichen Staatsregiernng hat
das Wort.

Negierungs-Assessor Dr. Hermes: Meine Herren! Ich möchte unmaßgeblicherWeise eine
kleine Aenderung in der Resolution anheimgeben, nämlich die Resolution nicht dahin zu fassen,
daß die bestehendenGesetze dahin abgeändert werden, sondern dahin, daß die bestehenden
Gesetze dahin angewendet werden, daß die Nestimmungen über die freie Mitwirkung der
Interessenten voll zur Geltung gelangen. Es bedarf keiner Abänderung der bestehenden Bestim¬
mungen, um diesen Zweck zu erreichen, sondern es wäre ausreichend, im Aufsichtsmege darauf zu
achten, daß vom Kommissardie Fühlung mit den Interessenten eingehalten und die betreffenden
gesetzlichenNestimmungenbeobachtet werben.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Ich meine denn doch, daß die Resolution dahin¬
gehen müßte — dein, wir sind hier nnr bcgntachtend,die Sache hätte keine entscheidendeWirknng —
daß in diese»» Gesetzentwurf bereits die Art der Mitwirkung der Interessenten zum Ausdruck
komme. Wir würden das in einer Resolution auszusvrechenhaben, ähnlich, wie wir gestern zum
Hnuothekengcsetz unsere Desidericn in Resolutionen niedergelegt haben.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herreu! Wenn mau das Gesetz und die einzelnen Bestimmungen

über das Verfahren näher in's Auge faßt, so muß man wirklich der Ueberzeugungwerben, die
eben auch der Herr Regiernngs-Kommissarhier ausgedrückt hat. Lesen Sie z. B. nur den §. 44
dieses Werkes, so finden Sie, daß Kreisvermittelungs-Vehörden eingesetztwerden, die über alle
Streitigkeiten zu entscheidenhaben. Diese Kreisvermittelungs-Vehörden werden nicht von der
Negierung, sondern von den Kreisständen ernannt. Sie haben ferner die Boniteure: die Boniteure
werden von den Parteien aus bestimmtenKreisen, die angegeben sind, gewählt u. f. w. Ueberall,
wo es irgendwie thunlich ist, wird das Interesse und das selbstständigeRecht der Betheiligten
gewahrt, sie können selbstständigeingreifen. Ich meine, man kann von dem Gesetze »icht mehr
erwarten. Eine Entfcheidungden Interessenten zu geben, dürfte legislatorischsehr großen Bedenken
unterliegen. Wohin sollte es führen, wenn die Entscheidungenin Streitsachen wieder durch eine
Interessenvertretuug erfolgen? Es ist viel besser die unbetheiligte Behörde entscheidenzu lassen.
(Sehr richtig!)

Vice-Landtags-Marschall: Hält Herr Freiherr Felix von Loö seinen bestimmten
Antrag noch aufrecht?

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich habe den §. 44 und ff.
nicht gelesen; wie ich eben sehe, ist der sehr zweckmäßig. Ich habe aber mit den Interessenten
nur diejenigen Personen gemeint, die der Sache näher stehen, ich habe nicht eigentlichdie Eigen¬
thümer der zu tonsolidirenden Grundstücke gemeint, sondern die Gemeindevertretung oder die
Kreisvertretung, und ich habe hervorgehoben,daß sie der Sache gewissermaßenunparteiisch gegen¬
überstehen. Welchen Einfluß diese haben, habe ich nicht ersehen tonnen, es würden wohl bloß
gutachtliche Aeußerungen sein.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Laudesrath Küster: Wenn Sie die §§. 45 :c. lesen, so finden Sie, daß die Kreis¬

verordneten sogar als Schiedsrichter auftreten können, sodaß sie eine vollständige Entscheidung
unter den Parteien treffen.
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Vice-Landtags-Marschall: Wenn ich die Sache recht erfasse, so erscheinen die Ein¬
wendungen, welche der Provinzial-Verwaltungsrath zwar erheblich gefunden hat, von denen er
aber abzusehenräth, dem Herrn Freiherrn von Loö so bedeutend, daß davon nicht abzusehen ist.
Um sich über den Wortlaut der Sache zu einigen, erscheintes mir am zweckmäßigsten, daß über
eine Resolution in dem eben von Herrn Freiherrn von Loö beantragten Sinne von der Redaktions-
Kommissionberathen wird. Entspricht dies Ihren Intentionen?

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Die Berathung dieser Nesolutiou hat, glaube
ich, keinen großen Werth.

Vice-Landtags-Marschall: Das Plenum könnte die Resolution erst feststellen, wenn
sie von der Redaktions-Kommissionberathen und dem Plenum zur Festsetzungunterbreitet ist.
Wir gehe» weiter. Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: §. 9 bestimmt:
„Die Ehefrau wird in dem Verfahren durch den Ehemann vertreten, wenn es sich um
Grundstückeoder Rechte handelt, welche nach den zwischen den betreffendenEheleuten
bestehenden Rechtsverhältnissender Verwaltung des Ehemanns unterworfen sind."

Die Bedenken, die anfänglich gegen diesen Paragraphen erhoben worden sind, sind
später vom Provinzial-Verwaltungsrath fallen gelassen worden, so daß der Provinzial-Verwaltungs¬
rath sich vollständig mit dem Wortlaut des §. 9 einverstanden erklärt hat.

Vice-Laudtags-Marschall: Es verlangt niemand das Wort zu §. 9, ich erkläre den-
selben für angenommen. Wir gehen weiter zu §. 10. Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: §. 10 lautet:
„Die Legitimation eines jeden in dem Verfahren sich meldenden Betheiligten ist als
geführt zu erachten, wenn

»,) derselbe im Grundsteuerkatastereingetragen ist, oder ihn: von dem Gemeinde¬
vorsteher bescheinigt wird, daß er das Grundstück,um welches es sich handelt,
eigenthümlichbesitze,

d) wenn ferner die übrigen Vetheiligten die Legitimation nicht bestreuen und
o) nach gescheheneröffentlicherBekanntmachung der Zusammenlegung bis zur

Nezeßvollziehungkein Dritter bei dem Kommissar oder bei der General-
KommissionEigenthumsallsprücheerhoben hat.

Die öffentliche Bekanntmachung,mit welcher eine Ladung der unbekanntenTheil-
nehmer zu verbinden ist, erfolgt bei Einleitung des Verfahrens. Wer sich nach Ab¬
lauf des in der öffentlichen Bekanntmachung angegebenenTermins als Besitzermeldet
und legitiniirt, muß Alles gegen sich gelten lasseil, was bis zu dem Zeitpunkte seiner
Meldung mit dein vorläufig legitimirten Inhaber des Grundstücks festgestellt worden ist."

Meine Herren! Zu diesem 8. l0 hat der Provinzial-Verwaltungsrath sich zunächst erlaubt,
in redaktionellerBeziehung den Vorschlag zu machen, in der 4. Zeile des letzten Abfatzes statt
der Worte „als Besitzermeldet und legitimirt" zu sagen: „als Eigenthümer meldet und legitimirt",
als Gegensatz zu dem vorläufig legitimirten Inhaber; denn der letztere ist der Besitzer. Ich
glaube, von Seiten der Staatsregierung wird die Aenderung wohl acceptirt werden, da sie
redaktionell richtig ist. Meine Herren! Wie Sie in dem Referate finden werden, hat sich die
Diskussion in dem Provinzial-Verwaltungsrath sowohl, als in der Kommission in Berlin über
diese Legitimlltionsfrage verbreitet. Die Legitimation ist nach dem §. 10 an drei Punkte geknüpft,
die cumulativ eintreten müssen, ») es muß derjenige der an einem Zusammenlegungsverfcchren
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als Interessent erscheint, zunächst im Gmudsteuerkataster eingetrageil sein oder ihn: von dem
Gemeindevorsteherbescheinigt werden, daß er das Grundstück, um welches es sich handelt, eigen¬
thümlich besitze, d) es dürfen die übrigen Betheiligten die Legitimation nicht bestreiten, und «) nach
gescheheneröffentlicher Bekanntmachung darf sich kein Dritter melden. Der Provinzial-Ver-
waltungsrath war sich klar darüber, daß diese Legitimationsfrage an und für sich in nicht besonders
glücklicher Weise in dein Gesetz gelöst sei, aber nach den Bestimmungen des ooäe oivil konnte
sie wohl nicht anders geordnet werden. Das Attest, welches eventuell vom Gemeindevorsteher
verlangt wird, ob einer ein Grundstück eigenthümlich besitzt, wird der Gemeindevorsteher kaum
ausstelle» können; ob Jemand ein Grundstückfaktisch besitzt, wohl, ob er es eigenthümlichbesitzt,
das zu attestirendürfte an und für sich sehr schwer sein; der eigenthümliche Besitz ist der Gegensatz
des sogenannten abgeleiteten Besitzes als Pächter, Nießbraucher u. s. w. Der Vrovinzial-Ver-
waltungsrath war aber der Ansicht, daß eine andere Bestimmung nicht hat hineingesetzt werden
können, und daß die Anstünde nicht zu beseitigenseien, welche eventuell dagegen gemachtwerden
könnten. Dagegen hat er gewünscht,dem aline», a die Fassung zu geben:

a) „derselbe im Grundsteuerkatastereingetragen ist, oder eine auf ihn lautende
öffentliche Erwerbsurkunde vorlegt oder ihm von dem Gemeindevorsteher
bescheinigt wird, daß er das Grundstückeigenthümlichbesitze."

Der Provinzial-Verwaltungsrath ist der gewiß richtigen Ansicht,daß eine öffentlich aus¬
gestellte Urkunde doch mindestens ebensoviel werth ist, wie ein Attest des Katasterbeamten oder des
Gemeindevorstehers:daß einer eigenthümlich etwas besitzt, zumal wenn ein notarieller Akt vor¬
gelegt wird. Deshalb glaubte der Provinzial-Verwaltungsrath mit Recht, den obigen Zusatz
machen zu sollen: „wenn derselbe im Grundsteuerkatastereingetragen ist, oder eine auf ihn
lautende öffentliche Erwerbsurkunde vorlegt oder ihm von dem Gemeindevorsteherbescheinigt
wird, daß er das Grundstück eigenthümlich besitze", und bittet, diesen Vorschlag annehmen
zu wollen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich von Svee hat
das Wort.

AbgeordneterGraf Wilderich von Svee: Ich möchte auf einen Punkt in Betreff
des Grundsteuer-Katastersaufmerksammachen, worauf fo großes Gewicht gelegt wird; ich glaube
wenigstens darauf aufmerkfam machen zu müssen. Es sind derartige Fehler und Irrthümer in
den Katasterbüchern, daß diese auch nicht den allergeringstenWerth für das Eigenthum haben.
Ich kann Ihnen das Beispiel anführen, daß eine arme Frau zu mir kam, um von der Steuer
befreit zu werden; sie bot mir den ganzen Grundbesitzfür die Steuer an, und, wie ich nachsah,
fand ich daß auf ihren Namen über 10 Grundstückestanden, von denen sie vielleicht15 oder
20 Jahre die Steuer bezahlt hatte; davon gehörte ihr ein einziges, welches anderthalb Quadrat¬
ruthen groß war. Die anderen Grundstückewaren nirgends fortgeschrieben, die Steuer stand in
einer Summe ohne Bezeichnungder Grundstücke, es hörte jede Legitimation für sie auf. Ich
möchte alfo darauf aufmerksammachen, daß die Steuerkataster gar keinen Werth haben.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Vertreter der Königlichen Staatsregierung
hat das Wort.

Regierungs-AssessorDr. Hermes: Gegen die Amendements, die von dem Herrn
Referenten des Provinzial-Verwaltungsraths foeben begründetworden sind, walten diesseitsBedenken
nicht ob. Was den Einwand, den der letzte Herr Vorredner gemacht hat, betrifft, so dürfte dabei
überfehen sein, daß die Eintragung in die Kataster für die Eigenthumsfrage bei dein Verfahren
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nicht bcweiscudist, sondern daß es sich nur nm die oorlaufige ^egiliniaiion handelt, und daß die
Eintragung in das Kataster nm unter der Voraussetzung, daß die übrigen Betheiligten die
Legitimation des Betreffenden nicht bestreuen, wirtsam wird. In solchen Fällen, in denen die
Katasterangaben falsch sind, werden die übrigen Interessenten die Legitimation bestreuen, und dann
wird die Sache im Wege des Prozesses ihre Erledigung finden.

Vice-Land tag s-Mar schall: Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich von Spee
hat das Wort.

Abgeordneter Graf Wilderich uon Svee: Ich »lochte mir erlaubeil, die Aeuderuug
vorzuschlagen— ich halte sie für nöthig — daß nicht gesagt wird, die anderen dürfen nicht
bestreiten, sondern sie müssen anerkennen. Ich glaube, daß es eiu großer Unterschied ist, ob
die Uebrigen die Legitimation anerkennen müssen, oder blos nicht bestreiten dürfen. Wenn sie
anerkennensollen, müssen sie sich über die Sache genau orieutircn, ob sie anfechteil wollen oder nicht.

Vice-Landtags- Marsch all: Herr Landesrath Küster das Wort.
Landesrath Küster: Meine Herreu! Ich glaube, daß diese Veränderung des alinea d

wohl kaum acceptabel sein dürfte. Herr Graf Svee möge sich vergegenwärtigen, daß er auch
einmal in ein solches Konsolidationsverfahren verwickelt würde, nnd nun 40—ö0 Leute kämen
und sagten: Herr Graf Spee, erkennen Sie an, daß wir Eigenthümer sind, oder ..... Man
kann wohl sagen, ich will das Eigenthum nicht bestreiten, aber die positive Erklärung abzugeben,
daß die Betreffenden wirklich Eigenthümer feien, würde kaum Jemand »vagen, auch zu einem
solchen Anerkenntnißnicht verpflichtet erscheinen. Ich glaube daher, daß davon Abstandzu nehmen
ist. Was die Grundsteuer-Kataster anlangt, so gestatten Sie mir folgende Bemerkung; die Juris¬
prudenz geht dahin, daß die Grundsteuer-Kataster allerdings, wie der Herr Negierungs-Kommissar
gesagt hat, das Eigenthum nicht beweisen, dagegen in sehr vielen Fällen adminikulirend zum
Beweise herangezogenworden sind; sogar der Rheinische Appellhof, der der Beweiskraft der Gruud-
steuerkatasternicht hold ist, hat in einem Urtheile angenommen, daß dieselbe», unter bestimmte»
Umständen, wen» auch keinen vollen, so doch einen theilweisen Beweis abgeben. Wenn Jemand
im Grundsteuerklltasterschon lange Jahre steht, die Gruudsteuer Jahre laug gezahlt hat, uud die
sämmtlichenNachbaren bestreiten sei» Eigenthum nicht, es meldet sich auch Niemand, der Wider¬
spruch erhebt, dann, meine ich, taun doch die vorläufige Legitimatio» als erwiesen erscheinen.
Sie wollen nicht vergessen, daß das nicht das einzige Ncquisit der Legitimatio» ist, so»dern daß
zu demselbennoch zwei kumulativer Weise hinzutreten.

Vice-Landtags-Marschall: Meldet sich noch Jemand ums Wort? — Da Nienumd
das Wort verlangt, so bitte ich den Herrn Landesrath fortzufahren.

Landesrath Küster: Meine Herren! Der Provinzial-Verwalluugsrath hat uoch gewüufcht,
zu diesem H. 10 folgenden Zufatz gemachtzu scheu:

„Im Uebrigen bleibt derselbe befugt, die für seiu Grundstückgewährte Abfindung von
dem Empfänger derselbe» zurückzuforderu",

hieruuter ist derjenige genieint, der sich nachher als Legitimirter ausweist. Dieser Zusatz war i»
dem früheren Entwurf und ist auch in sonstigen Gesetzen, und erschien dem Proviuzial-Verwaltungs-
rath auch nothwendig, denn dadurch würde den Kontroversen vorgebeugt, die sich ergeben töunten,
wenn derjenige, der nicht Eigenthümer ist, die Abfindung fchon bekommen hat. Es könnte
zweifelhaft fein, ob der Berechtigte das Abfindungsobjektuon den übrigen Zufammeulegmden oder
nur von dem nichtberechtigtenaber vorläufig legitimirten Empfänger verlangen könnte. Deshalb
ist dieser Zusatz, der iu den früheren Oesetzes-Eittwürfe»euthalteu war, nach dein Beschlusse des
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Prouinzial-Verwaltungsrathes auch heute hinzugefügt, um die Frage dahin zu beantworten, daß
der Eigenthümer sich nur au den nichtberechtigten Empfänger halten kann.

(Der Landtags-Marschllll übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Hat Jemand hierzu etwas zu bemerken? — Der Herr Kommissar

der Staatsregierung hat das Wort.
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Ich habe nur das Euwerständniß der Königlichen

Staatsregierung mit den, Zusätze, welchen der Prouinzial-Verwaltungsrath vorschlägt,zu tonstatiren.
Landtags-Marschall: Vou Seiten des Vertreters des KöniglichenStaatsministeriums

wird das Einverständniß konstatirt. Es bleibt noch der vierte Passus übrig; ich bitte den Herrn
Landesmth Küster, dazu das Wort zu ergreifen.

Lllndesrath Küster: In dem vierten Passus zu diesem Paragraphen ist anstatt des
Wortes „Gemeindevorsteher" das Wort „Bürgernleister" gewählt, und es wird damit diejenige
Person bezeichnet, welche dir Bescheinigungauszustellenhat, daß der Betreffende das Grundstück,
um welches es sich haudelt, eigenthümlich besitzt. Der Proviuzial-Verwaltungsrath war nach
längerer Diskussion der Ansicht, daß es zweckmäßigersei, den „Bürgermeister" zu substituiren.
Denn der Bürgermeister ist an und für sich, nicht allein seiner Bildung gemäß, sondern auch,
indem er die Gemeindevorsteherheranzieht, die Grundsteuerkataster besitzt, deu Abgaben und
Steuerverhältuissen näher steht, viel besser als der Gemeindevorsteherim Stande, zu sagen, ob
Jemand etwas eigenthümlichbesitzt.

Landtags-Marschllll: Ist hierzu etwas zu bemerken, oder sind Sie damit ein¬
verstanden, daß „Bürgermeister" statt „Gemeindevorsteher"gesetzt wird? — Ich konstatire, daß
Sie einverstanden sind, und bitte den Herrn Landesrath zu §. 1 l überzugehen.

Landesmth Küster: ß. 11 lautet:
„Dritten Personen, namentlich Wiederkaufs-Berechtigten,Hypothekengläubigern,Nieß¬
brauchern und Pächtern steht ein Widerspruchsrechtgegen die Zusammenlegung nicht
zu. Rücksichtlich der durch die Zusammeuleguug veränderten Verhältnisse der Nieß¬
braucher und Pächter finden im ganzen Geltungsgebietedieses Gesetzes die Vorschriften
des §. 22 der Gemeinheitstheiluugs-Ordnungvom 19. Mai 1851 Anwendung."

Meine Herren! Hier hat der Provinzial-Verwaltungsrath gewünscht, daß hinter das
Wort „namentlich" eingeschoben werde: „Nesiliations-" uud Wiederkaufs-Berechtigten,Hypotheken¬
gläubigernu. s. w. Denn der Nesiliatious-Nerechtigteist gerade derjeuige, der eventuellein Wieder-
spruchsrechtgeltend machenkönnte uud insonderheit von der ganze» Zusammenlegungberührt wird.

Landtllgs-Marschall: Der Herr Regierungs-Vertreter hat das Wort.
Regierungs-Assessor Dr. Hermes: Von Seiten der Staatsregierung ist kein Bedenken

gegen den Vorschlagzu erhebe,,.
Lllndtags-Marschall: Ist sonst etwas zu dem Wortlaut des §. 11, oder zu dem hier

gemachtenVorschlagezu bemerken?— Ich konstatire, daß dies nicht der Fall ist und erkläre den
8-11 für angenommen.

Wir gehen weiter zu ß. 12.
Landesrath Küster: Der ß. 12 lautet:

„Das Eigenthun, an Abfindungsgruudstückengeht schon vor Bestätigung des Rezesses
mit der Ausführung des endgültig festgestelltenAuseinandersetzungsplanesauf die
Absindungsberechtigtenüber.

Als Zeitpunkt der Ausführung gilt der für diefelbe von der Auseinandersetzungs-
behörde festgesetzte Tag."

2ü
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Meine Herren! Dieser 8- 12 ist von jeher eine gewisse eiux gewesen. Denn es soll
das Eigenthum, wie Sie ja schon aus dein einleitenden Vortrage gestern gehört haben, mit der
Ausführung des endgültig festgestellten Auseinandersetzungsplanesübergehen, also nicht erst mit
dem Rezeß, sondern schon mit dem Plane selbst, sobald er ausgeführt ist. In den früheren
Entwürfen war nur das aliu«», 1 enthalten, das »linsa 2 fehlte. Damals stiegen die erheblichen
Bedenkengegen alin«^ 1 auf, insbesonderedeshalb, weil der Tag der Ausführung eines Planes
an und für sich sehr ungewiß und verschieden und so wenig dritten Personen erkenntlichist, daß
es höchst bedenklich erscheint,daran ein so bedeutendes Recht, wie das der Eigenthmnsübertragung
zu knüpfen. Deshalb ist in dein jetzigenEntwurf das alino», 2 hinzugesetzt,so daß nunmehr
der Zeitpunkt der Ausführung ein für allemal von der Auseinandersetzungsbchürdefestgestellt
werden muß. Es wird also ein Tag fixirt, an welchem das Eigenthum übertragen wird. Dies
ist ein ganz besondererVorzug gegenüber den früheren Entwürfen. Sodann aber, meine Herren,
hat der Provinzial-Verwaltnngsrath sich mit der Frage beschäftigt, ob es denn durchaus noth¬
wendig sei, daß das Eigenthum an den Abfindungsgrundstückenschon mit der Ausführung des
Nezesses, resp, mit dem hierfür bestimmten Tage zu übertragen sei, und ob uicht bis zu demjenigen
Tage, an welchem der Theilungsrezeh bestätigt werden würde, zu warten sein dürfte. Juristisch
und rechtlich gegriffen, müßte dies letztere der Fall sein; denn es wird ein Plan an und für sich
nur dann perfekt, wenn ein Rezeß darauf erfolgt und der Rezeß bestätigt wird. Es ist immerhin
denkbar, daß hin und wieder durch den Rezeß Aenderungen eintreten, die wiederum eine Ver¬
schiebung des Eigenthumsrechtesoder der Rechte dritter Personen zur Folge haben können. Meine
Herren! Diese Bedenken hatte der Provinzial-Verwaltungsrath, und er glaubte, in ^u,re, in rechtlicher
Beziehung, davon nicht abweichen zu tonnen. Allein dem haben mit Recht, so glaubt der
Provinzial-Verwaltungsrath, die Negierungs-Kommissareentgegenstellt,dgß der Zeitraum zwischen
der Ausführung des Planes und dein Eingange des Nezesses immerhin ein sehr langer ist, daß
in der Zwischenzeitdie Landwirthschaft den größten Schaden davon haben würde. Wenn man
im Voraus weiß, daß nach einem, zwei Jahren man jenes Grundstück erhält, und sein Grund¬
stück verliert, dann könnte man das letztere Grundstück aussaugen, ausnützen, nicht mit dem gehörigen
Dünger versehen, überhaupt in einen schlechten Zustand versetzen, und abwarten mit Arbeit und
Düngung bis man das andere Grundstückbekommt. Aus diesem praktischenGrunde ist auch in
anderen Gesetzen angenommen worden, man müsse so schnell wie möglich, sobald der Plan fest¬
steht, dem betreffendenEigenthümer das Eigenthum überweisen, damit wirthschaftlichrichtig ver¬
fahren werden könnte. Bei dieser Sachlage ist der Provinzial-Verwaltungsrath auch dazu über¬
gegangen, noch einmal die rechtlichen Gründe zu prüfen, nnd ist zu der Ueberzengunggekommen,
daß, wenn auch eine Aenderung der faktischen und rechtlichen Verhältnisse des Planes durch deu
Rezeß möglich erscheine, doch immerhin eine solche Abänderung sehr unbedeutender Natur seiu
dürfte, daß eine wesentliche,in das Recht eingreifendeAbänderung in dein Rezesse nicht vor¬
genommenwürde. Meine Herren! Durch den Plan, und das sei mir gestattet, zur Klarstellung
Ihnen auszuführen, wird Alles, was ein für allemal für die Zukunft bleibend sein soll, festgestellt.
Nicht allein die Landabsindungen, also alles dasjenige, was an Stelle der zusammengelegten
Grundstückeübertragen wird — wenn ich den Ausdruck gebrauche» darf, obgleich er juristisch
nicht richtig ist — sondern auch alle Rechtsverhältnisse über Triften, Wege, Gräben u. s. w.,
alle diese Verhältnisse kommenin den Plan hinein, so daß die bleibenden Verhältnisse vollständig
fixirt werden. Der Rezeß hat später, wenn der Plan ausgeführt ist, nur die vorübergehenden
Berechtigungeu zu gewähren und diejenigen Zustände und Verhältnisse, welche nicht dauernder
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Natur sind, zwischen den einzelnenInteressenten zu regeln. Er hat insbesondere vier Dinge zu
ordnen, nämlich: die Legitimationsfrage noch einmal zu prüfen, ferner zu prüfen, ob der Plan
so vollständig klar ist, daß kein Zweifel mehr obwalten kann, infonderheit das Interesse derjenigen
Personen, die bei den» Rezesse nicht zugegen waren und schließlich das öffentliche Interesse wahr¬
zunehmen. Aus diesem Grunde glaubte der Provinzial-Verwaltungsrath, davon absehen zu solle»,
hier eine Aenderung eintreten zu lassen, und hat deshalb dem §.12 seine Zustimmung nicht ver¬
sagen können.

Landtags-Marschall: Ist hierzu etwas zu bemerken? Wünscht Iemaud das Wort?
— Es ist nicht der Fall. Da sich auch kein Widersprucherhebt, so erkläre ich den ß. 12 für
angenommen.

Wir fahren fort und kommenzu §. 13.
Landesrath Küster: §. 13 lautet:

„Die Berichtigung des Grundsteuer-Katasters nach den Ergebnissen der -Zusammen¬
legung erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes vom 26. Juni 1875 (Gesetz-Sammlung
Seite 325).

Nach ersolgter Berichtigung der Grundsteuerbücherhat die Auseinandersetzungs-
Behörde dem zuständigenHypothekenamteein in der Reihenfolge des Flurbuchs auf¬
gestelltes Verzeichnis^ der gesammten zum Verfahren gezogenen Parzellen zu übersenden,
aus welchem zu ersehen ist, welche Abfindung an Stelle jedes einzelnender Znsammen-'
legung unterworfenen Grundstücksgetreten ist.

Eintragungen in den Hypotheken-Registern,welche vor Eingang des Parzellen-
Verzeichnisses bei dem Hypothekenamtein Bezug auf ein der Zusammenlegung unter¬
worfenes Grundstück erfolgt sind, fowie die Erneuerung solcher Eintragungen haben
rechtliche Wirkung für die Abfindungsgrundstücke.

Die Auseiuandersetzungö-Behörde ist ferner verpflichtet, das Hypothekenamt
von der Bestätigung des Rezesses zu benachrichtigenund demselbenzugleich die etwa
aus dem Rezesse sich ergebenden Abänderungen des Auseinandersetzungöplanesin Form
eines Nachtrages zu dem gedachten Parzellen-Verzeichnisse mitzutheilen."

Zu diesem §.13 hat der Provinzial-Verwaltungsrath sich erlaubt, zunächst in redaktioneller
Beziehung die Aenderung zu befürworten, daß in dein alinsn, 2 statt des Wortes „Grundsteuer¬
bücher" wiederum „Grundsteuer-Kataster" gesetzt werde, eine Bezeichnung, die im »linon 1 und
sonst auch im Gesetze gebraucht ist. Es könnte die Differenz zwischen „Grundsteuerbücher" und
„Gruudsteuer-Kataster" vielleicht zu Irrthümern veranlassen,und es wäre daher richtiger, dasselbe
Wort, welches in alins», 1 gebraucht ist, auch hier beizubehalten. Ich glaube wohl, daß von
Seiten der Regierung dem zugestimmtwerden wird.

Landtags-Marschall: Der Herr Regierungsvertreter hat das Wort.
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Die Staatsregierung ist damit einverstanden.
Landtags-Marschall: Es wünscht Niemand dazu das Wort, Sie sind damit einver¬

standen. — Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: Dann hat der Provinzial-Verwaltungsrath in Netreff des Gesetzes

vom 26. Juni 1875 gewünscht, weil dasselbe ein Gesetz ist, welches in der Rheinprovinz bisher
nicht eingeführt gewesen, und weil es ziemlich einfacher Natur und nicht voluminös ist und bisher
nur in anderen Landestheilen galt, daß die beiden Paragraphen, die in das Zusammenlegungs-
Gesetz herübcrgenommenwerden «mssen, hier angeführt werden. Es sind nur zwei kleine Para-

25*



180

graphen, so daß es keine große Arbeit erheischt, sie hier hineinzusetzen,indem man sagt: die
Berichtigung des Grundsteuer-Katasters nach den Ergebnissen der Zusammenlegung erfolgt nach
folgendenzwei Nestimmungen. Ich glaube, die Regierung wird dem zustimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Regierungskommissarhat das Wort,
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Die Staatsregierung ist damit einverstanden.
Landtags-Marschall: Damit werden Sie wohl einverstanden sein? (Zustimmung.)

Ich bitte Herrn Landesrath Küster fortzufahren.
Landesrath Küster: Durch die Einfügung der Paragraphen wird die Sache klarer, man

braucht nicht nachzuschlagen. Ich komme jetzt zu einer juristisch etwas schwierigenMaterie. Es
handelt sich um aline«, 3. Sie wollen mir gestatten, dasselbe noch einmal zu verlesen:

„Eintragungen in den Hypothekenregistern, welche vor Eingang des Parzellen¬
verzeichnisses bei dem Hypothekenamtein Bezug auf ein der Zusammenlegung unter¬
worfenes Grundstück erfolgt sind, sowie die Erneuerung solcherEintragungen haben
rechtliche Wirkung für die Abfindungsgrundstücke."

Dieses alineg, 3 des §.13 wird Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths ganz und
voll acceptirt, aber er halt diesen Zwischensatznicht für vollständig. Meine Herren! Vergegen¬
wärtigen Sie sich — ich bedaure etwas juristisch trocken sein zu müssen, es geht aber nicht anders
— daß das Eigenthum in dem Moment übergeht, in dem der Plan ausgeführt wird resp, wenn
der Tag erscheint,der in dem festgestellten Plane festgesetzt ist. Nun wird der Kataster rectificirt,
es wird ein Verzeichniß derjenigenParzellen, welche die Abfindungsgrundstücke und die abgefundenen
Grundstückedarstellen, dem Hyvothekenbewahrereingereicht. Dieser hat die Verpflichtung, darnach
bei etwaigen Auszügen aus den Hypothekenregisternsofort zu sagen: die und die Grundstückesind
Abfindungsgrundstücke,sie treten an diejenige Stelle, welche früher bestimmte, zusammengelegte
Parzellen eingenommen hatten. Wenn nun nach der Eigenthumsübertragung von dem Eigen¬
thümer eine Hypothek konstituirt wäre und zwar an dem alten Grundstück,so würde diese an sich
eine nichtige Hypothek sein, denn sie wäre an dem Grundstückeeines Dritten konstituirt, sie könnte
keine Rechte geben, das Eigenthum war ja bereits auf den Dritten übergegangen. Die Motive
führen mit Recht an, daß es in dem Verkehr aber sehr bedenklich sein dürfte, wenn man sagte, das
Eigenthum wäre schon in so formeller und materieller Weise auf den Dritteil übergegangen, daß
eine solche Hypothek an und für sich absolut auch hinsichtlich des Abfindungsgrundstücksnichtig sei,
wenn das Parzellenverzeichniß noch nicht bei dem Hyvothekenbewahrereingereicht sei, wenn nur
der Plan vollstrecktworden; aus Billigkeitsgrunden hat der Entwurf bestimmt, daß sich eine
Hypothek,welche in der Zwischenzeitzwischen der Eigenthumsübertragung und der Uebergabe des
Parzellenuerzeichnisseskonstituirt und eingetragen ist, nunmehr von selbst auf das Abfindungs¬
grundstück verschiebt,nicht etwa auf dem alten Grundstück,von welchem sie konstituirt ist, bleibt,
sondern das an und fiir sich die nur für das alte Grundstückbestellte Hypothek, obgleich sie nicht
mehr konstituirt werden konnte, das Abfindungsgrundstückbestrickt. Nun könnte, meine Herren,
der Fall eintreten, der im Gesetz nicht vorgesehenist, daß -eine solche Hypothekin der Zwischenzeit
oder vorher konstituirt, aber vor Eingang des Parzellenverzeichnissesnicht eingeschriebenwäre.
Wenn sie nicht eingeschrieben war, so hat der Hypothetenbewahrernach §.14 gar keine Rücksicht
darauf zu nehmen, und trägt sie in den Hypothekenauszugnicht ein. Darum hat der Provinzial-
Verwaltungsrath geglaubt, daß man dann auch allerdings aus Billigkeitsgrunden sagen müsse:
die Hypothek verschiebe sich von selbst auf das Absindungsgrundstück,wie vorgeschlagen,wenn das
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neue Grundstück in das doräeroau, in den Einschreibungsantrag, mit aufgenommenwerde. Des-
halb hat der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag gestellt, hinzuzufügen:

„Werden Eintragungen auf Grund von Urkunden, in welchen ein der Zufammenlegung
unterworfenes Grundstückverhvvothezirt ist, und welche ein älteres Datum tragen,
als der Uebergabetag des Parzellenverzeichnissesist, nach diesem Tage bewirkt, so
hat die Verhypothezirung und Eintragung nur dann rechtlicheWirkung auf das
Absindungsgrundstück,wenn in den Eintragungsgesuchen das Abfindungsgrundstück
aufgeführt ist."

Landtags-Marschall: Der Herr Negierungs-Kommissarhat das Wort.
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Meine Herren! Die seitens des Provinzial-Ver-

waltungsraths vorgeschlagene Bestimmung enthalt eine durch Billigkeitsgründemotivirte Ausdehnung
der Bestimmung des alinen. 3 dieses Paragraphen nach dem Entwürfe. Ich möchte sie als eine
nicht unwesentlicheVerbesserungdes Entwurfes bezeichnenund ihre Annahme befürworten, aller¬
dings vorbehaltlich der redaktionellenFassung, die mir nicht ganz besonders glücklich zu sein
scheint; das Wort „Verhypothezirung" möchte in ein deutsches Gesetz nicht recht hineinpassen.

Landtags-Marschall: Wünscht einer der Herren Mitglieder des Landtages das Wort
hierzu? — Es ist nicht der Fall. Sind Sie mit dem Vorschlagedes Provinzial-Verwaltungs-
raths einverstanden? (Zustimmung.)

Ich erkläre diesen Vorschlag sür angenommen und bitte Herrn Landesrath Küster fort¬
zufahren.

Landesrath Küster: Dann hat der Provinzial-Verwaltungsrath noch den Wunsch, au
Stelle „des Eingangstages" des Parzellenverzeichnisses„den Tag der Uebergabe" des Parzellen¬
verzeichnisses zu setzen. Dieser wird von der Behörde sixirt, es kann sich also jeder dritte sehr
leicht davon überzeugen,während es nicht gut möglich ist, für den Dritten erkenntlich zu machen,
wauu die Post dem Hypothetenbewahrerdas Verzeichnißübergibt. Der Tag des Eingangs, der
an und für sich ein richtiger ist, wäre wohl zweckmäßiger Weise in den Tag der Uebergabe zu
verwandeln.

Landtags-Marschall: Der Herr Negierungs-Kommissarhat das Wort.
Regierungs-AssessorDr. Hermes: Seitens der Staatsregierung wird auch bei diesem

Punkte das Einverständnih erklärt.
Landtags-Marschall: Ich nehme an, daß Sie damit einverstanden sind. Wir gehen

weiter zu den folgendenParagraphen. Herr Landesrath Küster hat das Wort.
Landesrath Küster: ß. 14 bestimmt:

„Die Hypothekenbewahrersind verbunden, vor Ertheilung von Abschriften der in
ihren Registern transferierten Urkunden und der dafelbst vorhandenen Eintragungen,
sowie vor Ertheilung von Bescheinigungenüber eine durch sie bewirkte erneuerte Ein¬
tragung aus den von der Auseinandersetzungs-Behördeihnen mitgetheiltenNerzeichnissen
festzustellen, ob die in den Urkunden nnd Eintragungen bezeichneten Grundstückezur
Umlegung gelangt sind. Vorkommenden Falles ist auf der Abschrift oder Bescheinigung
uud zugleich am Rande der betreffenden Trnnsscription oder Eintragung zu vermerken,
welche Abfindung an Stelle jener Grundstücke in dem Znsammenlegnngs-Verfahren
getreten und ob der Rezeß bereits bestätigt ist.

Auf Antrag eines Vetheiligten ist ferner auch fchon vor der Ertheilung von
Abschriften in den Registern bei den Eintragungen und Transscriptionen die statt-
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gehabte Zusammenleguug und die für eingetragene Grundstückegewährte Abfindung
zu vermerken.

Die im ersten Absatz bezeichnete Verpflichtung des Hyvothekenbewahrersfällt
weg, wenn von Tranöscriptionen und Eintragungen, die nach Eingang des Parzellen-
verzeichnisses bei dem Hypothekenamteerfolgt sind, eine Abschrift ertheilt, oder wenn
eine solche Eintragung erneuert wird."

Hier hat der Provinzial-Verwaltungsrath — ich habe den Inhalt dieses Paragraphen
eben schon vorgetragen ^ nur den Wunsch, an Stelle der Worte „Eingang des Parzellcn-
verzeichnisses"auch hier wiederum zu sagen: „Nebergabe des Parzellenverzeichnisses".

Landtags - Marschall: Das ist wohl eine Frage, die weiter keiner Diskussionbedarf. —
Sie sind hiermit einverstanden. Wir gehen weiter zu §. 15. Herr Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: §. 15 lautet:
„Die Hypothekenbewahrersind für die Befolgung der Vorschriftendes gegenwärtigen
Gesetzes den Parteien in demselbenUmfange und unter denselbenRechtsfolgenver¬
antwortlich, wie für ihre übrigeil amtlichenObliegenheiten. Die nach den Vorschriften
des §. 14 bei dem Hypothekenamtezu bewirkendenVermerke erfolgen gebührenfrei.
Ob und in welcher Hohe den Hypothekenbewahrer»besondereHonorare, für die ihnen
erwachsende Mehrarbeit zu gewähren sind, bleibt der Bestimmung des Finanzministers
überlassen."

Bei diesen: Paragraphen ist diesseits nichts zu erwähnen gewesen.
Landtags-Marschall: Sind Sie mit der Fassung dieses Paragraphen einverstanden?—

Es erfolgt kein Widerspruch, der Paragraph ist genehmigt. Wir kommen zu §. 16. Herr
Landesrath Küster hat das Wort.

Landesrath Küster: §. 16 bestimmt:
„In Ansehung des Kostenwesensbei der Zusammenlegung finden das Gesetz vom
24. Inni 1875 über das Kostenwesenin Auseinandersetzungssachen(Gesetzsammlung
Seite 395), sowie die übrigen Vorschriften Anwendung, welche für Gemeinheits¬
theilungen in der Provinz Westfalen gelten."

Meine Herren! Auch hier glaubte zuerst der Provinzial-Verwaltnngsrath, um seinem
System treu zu bleiben, zu verlangen, daß die Bestimmungen über das Kostenwesennäher mit¬
getheilt und eingeschriebenwürden, er ist aber nachher aus praktischenGesichtspunktendavon
abgegangen, denn es sind sehr viele Nestimmungen, die dort enthalten sind, aus früheren Gesetzen,
die, wenn man sie so prägnant in das neue Gesetz hinübertrüge, vielleichtnicht so ganz von den
jetzigen Behörden gebilligt werden würden. Wenn Sie die Güte haben, den §. 89? des Buches
von Glatzel und Sterneberg nachzulesen,so heißt es dort:

„Den Betheiligten werden wegen der Auseinandersetzungstostenfolgende Erleichterungen
zugestanden:

1. Dieselben genießen wegen aller von der Auseinandersetzungsbehördeoder
deren Abgeordneten, oder sonst im Auftrage oder auf Requisition derselben,
nicht minder wegen der in den vorgesetzten Instanzen gepflogenenVerhand¬
lungen Stempelfreiheit;

2. Denselben sollen wegen aller dieser Verhandlungen, einschließlich der aus
dem Grundbuch und den Akten der Gerichte oder anderer Behörden zu
ertheilenden Auskunft außer den in 88- «82 ff. bestimmten Paufchfätzen"—
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auf welche ich ssleich zurückkommen werde —
„und sonst zu den waren Auslagen gehörigen Kosten, keinerlei Sporteln
und Gebühren, weder von den General-Kommissionenund den vorgesetzten
Instanzen noch von den durch dieselben beauftragten und requirirten Gerichten
oder sonstigen Behörden zur Last gesetzt werden" u. s. w.

Nehmen Sie ferner den §. 901:
„Dem Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten bleibt vorbehalten, auf
den Antrag der General-Kommissiondenjenigen Gutsherrschaften und Gemeinden,
welche der Beihülfe des Staats bedürfen, durch besondere Nachgiebigkeitdie Aus¬
einandersetzungzu erleichtern, den Vorschlägen des Kommissars wegen zweckmäßiger
Separation und Eintheilung ihrer Grundstücke Gehör zu geben, die Auseinandersetzungs¬
kosten ganz oder zum Theile zu erlassen.

Dem Minister ist es gestattet, diese Nefugniß innerhalb gewisser, durch die
Höhe des Erlasses zu bestimmenden Grenzen auf die General-Kommifsionen zu
übertragen."

Meine Herren! Das sind Bestimmuugen, die älteren Datums sind, sie sind theils aus
dem Gesetze vom Jahre 1817 genommen; wenn diese wörtlich in das Gesetz hinübergezogeil
werden sollen, und wenn dem Herrn Finanzminister alle diese kleinen Bestimmungen, die gerade
für die einzelnen Personen und für die Gemeinden ungemeiu erleichterndwirken können, vorgelegt
würden, so hatte der ProvinziabVsrwaltungsrath das Bedenken, ob nicht an dem einen oder
andereil Paragraphen vielleicht gemäkelt werden würde, und war deshalb der Ansicht, daß es
zweckmäßigererschiene, da das .Kostengesetzan und für sich so klar ist, daß es keinen Zweifel
übrig läßt, daß man es bei der Erwähnung des Kostengesetzes liehe, wie der Entwurf vorliegt,
und nicht beantragte, es von Nenem wieder in das Gesetz hineindrucken zu lassen.

Landtags-Marschall: Wünscht Jemand zu diesem Paragraphen das Wort? — Es ist
nicht der Fall, Sie sind damit einverstanden,was der Provinzial-Verwaltungsrath hier vorschlägt.

Meine Herren! WünschenSie, daß die §§. 17, 18, 19 und 20, zu welchen wir nichts
zu bemerke,: gehabt haben, verlesen werden. (Stimmen: Nein.)

Es wünscht Niemand, daß diese Paragraphen verlesen werden, es verlangt auch Niemand
das Wort, die Paragraphen sind genehmigt.

Meine Herren! Wir haben jetzt noch den Schlußpassus des Referats des Provinzial-
Verwaltungsraths zu behandeln. Ich ersuche Herrn Landesrath Küster, den Beschluß des
Proviuzilll-Verwaltungsraths zu verlesen.

Landesrath Küster: Der Schlußpassus lautet:
„Hoher Laudtag möge die Königliche Staatsregierung ersuchen, Bestimmuugen zu
erlassen, welche geeignet sind, die wirthschaftlichen Vortheile der Zusammenlegung auch
für die Zukunft zu erhalten, sei es durch Festsetzung von Normalparzellen, sei es
durch Beschräukuugder Theilung in der Art, daß in Zukunft die Theile nur auf die
bei der Zusammenlegung festgesetzten Wege ausgelegt werden dürfen."

Meine Herren! Ich kann wohl auf das Referat verweisen, welches Ihnen ja gedruckt
zugegangen ist. In dein Referate ist ganz genau wiedergegeben, was sich in: Schoße des
Provinzial-Verwaltungsraths abgespielt hat.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths
die Diskussion. Der Herr Regierungs-Kommissarhat das Wort.
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Regierungs-AssessorDr. Hermes: Ich möchte mir in Berichtigung des vorliegenden
gedruckten Berichtes nur mitzutheilen erlauben, daß ich mich im Ausschußebenso wie hier hinsichtlich
der Einführung der Normalparzelle nicht ablehnend verhalten, sondern erklärt habe, daß die
landwirthschaftlicheVerwaltung einem dcihiugehendenAntrage des Provinzial - Landtages eine
wohlwollendePrüfung zu theil werden lassen wird. Die Sache selbst ist schwierig, sie gehört
wohl nicht direkt in den Rahmen dieses Gesetzes, denn es würde kaum angängig sein, ein verschiedenes
materielles Recht für konsolidirte und nichtkonsolidirteGrundstücke einzuführeu, und für die
konsolidirteneine Theiluugsbeschräukungeintreten zu lassen, welche für nichtkonsolidirtenicht gelten
soll. Im Gebiete des früheren Herzogtums Nassau gilt das Minimalmaß allgemein; allerdings
in denjenigen Theilen des RegierungsbezirksWiesbaden, in denen außer Nassau die Konsolidation
eingeführt ist, gilt die Parzelliruugsbeschränkung für konsolidirteGemarkungen, während andere
Gemarkungeu vollständig der freien Parzelliruug unterliegen. Diese meines Erachtens nicht
unbedenkliche Verschiedenheitdes materiellen Rechts ist also dort vorhanden. Immerhin ist, wie
schon bemerkt, die Sache schwierig,es kommt namentlich in Betracht, ob und in welchem Umfange
man Dispense von den Minimalparzellen zulassenwill, die sich im einzelnen Falle als nothwendig
herausstellen. Nach dein nassauischen Verfahren hat die Negierung das Recht der Dispensation.
Es würde weiter in Betracht kommen, ob es möglichist, für die ganze Nheinvrouinz mit ihren
verschiedene«:wirthschastlichenVerhältnissei: ein einheitlichesMaaß der Normalparzelle festzustellen.
Das sind Verhältnisse, die in einem kleinen Staate, wie Nassau, sich leichter in: Gesetzeswege
reguliren lassen. Die Staatsregierung hat indessenentscheidende prinzipielleBedenkengegen eine«:
derartigen Antrag nicht zu erhebenund würde ihm, wenn er angenommenwürde, eine wohlwollende
Prüfung zu Theil werde«: lasse«:.

Landtags-Marschall: Wünscht Jemand zu dieser wichtigen Frage das Wort. —
Der Herr AbgeordneteHerrn:««: hat das Wort.

AbgeordneterHerrmann: Auch ich bin für die Festsetzung von Minimalparzellen, ich
kann aber mit dem hier gemachte,:Vorschlage mich nicht ganz einverstanden erklären, weil der
der Regierung gegenüber ausgesprocheneWunsch zu allgemein gehalten ist. Minimalparzellen
können nur durch Gesetz festgestellt werde«:, die Negierung kann meiner Meinung nach eine solche
Bestimmung nicht erlasse«:. Dann möchte ich darauf aufmerksammache«:, wie sehr verschieden die
Verhältnisse in der Rheinprovinz sind. In dem einen Theil derselben kann sich die Minimal-
parzelle vielleichtauf mehrere Hektare stellen, in den: ander«: kaum auf '/< Morgen. Es müssen
alle Verhältnisse berücksichtigtwerden. Wen«: man eine derartige Bestimmung treffe«: will, so
möchte ich, daß gesagt wird, daß durch eine Gesetzesbestimmungunter Mitwirkung der Kreis-
vertretung bestimmte Grenzen festgestellt werden.

Landtags-Marschall: Ich möchte den: Hern: Abgeordnete«: Herrmann darauf erwldern,
daß der Provinzial-Verwaltungsrath, indem er diesen Vorschlag machte, sich wohl bewußt war, in
eine andere Materie überzugreifen, daß er aber diese Frage nur anregen und den: Provinzial-
Landtllg Gelegenheit geben wollte, sich über diese Frage in der Fort«: dieser oder einer anders
gefaßten Resolution auszusprechen, um i«: Zukunft darauf hinzuwirken, daß durch irgend welche
Maßnahmen, von denen zwei hier vorgesehensind, ein Illusorischmachender einmal vorgenommenen
Zusammenlegungenverhütet «vird.

Wünscht noch Jemand das Wort hierzu? — Da sich Niemand zum Wort meldet,
konstatire ich, daß Sie diese Resolution ebenfalls zu der Ihrigen machen.
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Meine Herren! Wir würden jetzt in die Abstimmung über §. 1 eintreten. Es liegen
mir folgende Anträge vor, zunächst der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths resp, der Staats-
regierung, dann derjenige des Herrn Abgeordneten von Heister, ferner derjenige des Herrn
Abgeordneten Freiherr Felix von Los und endlich subsidiär zu diesem der Antrag des Herrn
Grafen Wilderich von Spee. Zur Geschäftsordnung hat der Herr Abgeordnete Graf von
Hoensbroechdas Wort.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich beantrage namentliche Abstimmungüber den
§. 1 der Regierungsvorlage.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Ich möchte den Herrn Grafen von Hoensbroech bitten, jetzt in

dieser vorgerücktenStunde und hier in der Komitesitzung,da wir gar nicht als Landtag hier
sitzen, von einer namentlichenAbstimmung absehen und erst dann einen Antrag auf namentliche
Abstimmung stellen zu wollen, wenn wir hier als Landtag versammelt sind. In diesen, Augen¬
blicke wäre es sehr viel einfacher, durch Aufstehenund Sitzenbleiben sich zu entscheiden.

Landtags-Marschall: Ich frage den Herrn Abgeordneten Grafen von Hoensbroech,
ob er feinen Antrag aufrecht erhält.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich bedauere, daß ich diesen Antrag aufrecht
erhalten muß.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Dann möchte ich mir die Bemerkung erlauben, daß ich glaube,

daß wir gesetzlich gar nicht dazu berechtigt sind. Wenn wir nicht als Landtag sitzen, können
wir nicht auf Grund des Regulativs für denselbeneine namentliche Abstimmung verlangen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Lo8 hat das Wort
zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Freiherr Felix von Lo«: Wenn das richtig wäre, was der Herr
AbgeordneteDietze soeben gesagt hat, so hätten wir überhaupt die ganze Zeit hindurch geschüftö-
ordnungswiorig getagt.

Landtllgs-Marfchall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Ich möchte darauf erwidern, daß Seine Durchlaucht von vornherein

gesagt hat, daß wir hier nur als vorbereitendeKommissionversammelt sind, und durchaus nicht
Jemand von uns prätendirm kann, daß wir hier als Landtag gesessen und bindende Beschlüsse gefaßt
haben. Ich würde keinen einzigen Beschluß, den wir heute gefaßt haben, für mich als bindend
erachten, sobald wir als Landtag zusammentreten.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich wollte dasselbe sagen. Unfere Abstimmungen sind nur

vorläufige. Wir werden später im Plenum abstimmen, und darüber, ob es angezeigt sei, eine
namentliche Abstimmung eintreten zu lassen, wird alsdann Zeit sein, zu befinden.

Landtags-Marschall: Ich frage, ob der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech
feinen Antrag zurückziehen will.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich bin nicht dazu in der Lage. Ob ich
berechtigtbin, den Antrag zu stellen, darüber entscheidet die Majorität des Landtages. Meinen
Antrag kann ich nicht zurückziehen.

Landtags-Marschall: Ich glaube, Herr Graf, darüber müßte Ihr Vorsitzender
Marschall entscheiden; das ist aber für mich sehr schwierig. Sie schieben mir damit eine sehr
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schwere Arbeit zu. — Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich würde meinen Antrag auf namentliche
Abstimmung zurückziehen, vorausgesetzt,daß morgen die Abstimmung erfolgt.

Landtags-Marschall: In der nächsten Plenarsitzung würde die Abstimmungdarüber
zu erfolgen haben. Ob dies morgen der Fall sein wird, ist nicht gesagt; es kann am Freitag
oder Samstag geschehen, ich weiß es nicht. Also, Sie ziehen Ihren Antrag znrück?

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich fehe mich veranlaßt, meinen Antrag
aufrecht zu erhalten.

Landtags -Marsch all: Der Herr Graf von Hoensbroechhat feinen Antrag anstecht
erhalten. Meine Herren! Wenn wir als Plenum tagen, dann entscheidetnach der Geschäfts¬
ordnung Ihr Vorsitzender Marfchall darüber, ob er eine namentlicheAbstimmung für richtig hält;
er muh aber eine namentliche Abstimmung vornehmen, wenn eine gewisseZahl der Mitglieder,
ein Drittel der Versammlung, für die namentliche Abstimmung ist. Da wir aber hier als
Kommissiontagen, sehe ich für diesmal von dieser Bestimmung ab, und möchte diejenigenHerren,
die für namentliche Abstimmung sind, bitten, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Antrag ist gefallen.
Wir würden nunmehr zur Abstimmung über 8- 1 Weiten. Ich würde an erster Stelle

den §. 1, d. h. den bestimmten Theil des §. 1, die Art der Provokation betreffend, gemäß dem
Antrage der Regierung resp, des Provinzial-Verwaltnngsrathes zur Abstimmung bringen. Ist
derselbe gefallen, fo würde ich über den Antrag von Heister abstimmen lassen. (Widerspruch.)

Wenn Jemand zur Fragestellung sprechen will, bitte ich, sich zu melden.
Nach meiner Ansicht müßte es so sein, daß zuerst als der weitgehendsteder Antrag des

Provinzial-Verwaltungsrathes resp, der Regierungsvorlage, dann als der weniger weitgehendeder
Antrag des Herrn von Heister und schließlichals der am wenigsten weitgehende derjenige des
Freiherrn Felix von Los zur Abstimmung gebracht wird. Sollte der Antrag des Herrn Freiherrn
Felix von Loe angenommen werden, so würde subsidiär der Antrag des Herrn Grafen von Spee
zur Abstimmung kommen. Ich habe aber noch einen Antrag des Herrn Limbourg, der sich auf
einem ganz anderen Boden bewegt. Ich weiß nicht, in welcher Weise ich diesen Antrag in die
Reihenfolge der anderen einfügen soll. — Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.

Abgeordneter Limbourg: Ich begnüge mich vollständig damit, daß mein Antrag zur
Kenntniß der hohen Versammlung und der Behörde gekommen ist.

Landtags-Marschall: Das ist geschehen. Also Sie ziehen Ihren Antrag zurück. —
Der Herr Abgeordnetevon Heister hat zur Fragestellung das Wort.

Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Es handelt sich zuerst um die Frage: soll
der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths, der mit der Regierungsvorlage übereinstimmt, zur
Abstimmung kommen? Das ist meiner Ansicht nach unzweifelhaft richtig. Und dann handelt es
sich um die Frage, welchervon den beiden andern Anträgen dann zuerst zur Abstimmung kommen
soll, der des Herrn Freiherrn von Los oder der meinige, und da glaube ich, die Priorität hat
der Antrag des Herrn Freiherrn von Loö, denn er geht weiter als der meinige. Er verlangt
mehr, er entfernt sich weiter von der Regierungsvorlage, er hat ein erweitertes Gebiet, wogegen
mein Antrag ein engeres Gebiet umfaßt, fo daß diejenigen, die für den Antrag von Loe gestimmt
haben, in der Lage sind, wenn dieser Antrag fallen sollte, dann noch für meinen Antrag zu
stimmen, und ich glaube das wird die größte Zahl der Herren thun. Es wird deu Anhängern
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des Antrags Loö, wenn sie ihren Antrag nicht durchgebracht haben, doch lieb sein, noch für meinen
Antrag stimmen zu tonnen, denn mein Antrag steht ihnen sehr nahe.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loö hat zur
Fragestellung das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Ich bin anfänglich auch der Ansicht des Herrn
von Heister gewesen; aber ich habe mich bei näherem Nachdenken überzeugt, dah die Fragestellung,
die der Herr Landtags-Marschall vorgeschlagen hat, die richtige ist. Man kann den Begriff
„weitestgehend"in zweierleiSinn auffassen: entweder weitestgehend in der Erleichterungder Sache
oder weitestgehend in der AufstellungrestringirendcrBedingungen. Der Herr Marschall hat gesagt:
die Regierungsvorlage ist am weitesten gehend, um die Sache zu erleichtern. Dann erleichtert sie
demnächstam meisten der Antrag von Heister, der meiner Ansicht nach mit der Regierungsvorlage
zusammenfällt, denn ein Viertel der Kopfzahl wird auch bei der Regierungsvorlage fast immer
vorhanden sein, und dann käme mein Antrag, als der am meisten restringirende. Oder wir
würden es umgekehrt machen müssen und mit meinem Antrage anfangen, dann den Antrag von
Heister und schließlich die Regierungsvorlage zur Abstimmung bringen.

Ich stimme dem Vorschlagedes Herrn Landtags-Marschalls bei, wenn ich auch anfänglich
andere Wünsche gehabt habe.

Landtags-Marschall: Ich muß sagen, in diesem Augenblick bin ich selbst zweifelhaft
geworden.— Der Herr AbgeordneteHerrmann hat zur Fragestellung das Wort.

Abgeordneter Herrmann: Ich bin der Anncht des Herrn von Heister. Wenn in einer
Versammlung eine Vorlage gemachtwird, so wird dasjenige Amendement, derjenigeAbänderungs-
antrag, welcher am weitesten von der Regierungsvorlage abweicht, von der gesetzgebenden Ver¬
sammlung zuerst zur Abstimmung gebracht. Wir haben nun zwar keine Regierungsvorlage, aber
einen Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths, und daß sich von diesem der Antrag des Freiherrn
von Los am weitesten entfernt, darüber kann kein Zweifel fein. Wird dann über ihn zuerst
abgestimmt, so kann man zuuächst für den Antrag des Freiherrn von Loö, wenn dieser aber
fällt immer noch für den Antrag des Herrn von Heister stimmen. Wird aber umgekehrt verfahren,
so wäre das nicht möglich.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat zur Fragestellung
das Wort.

Abgeordneter Wolters: Ich möchte mich im Wesentlichen dem anschließen, was der
Herr AbgeordneteHerrmann gesagt hat, und nur hervorgehoben, daß ich von allen Rednern im
Hause bis jetzt gehört habe, daß es ihr Wunsch ist, das Konsolidationsgesetz zu Stande zn bringen.

Landtags-Marschall: Das gehört nicht zur Fragestellung.
Abgeordneter Wolters: Verzeihen Sie, ich glaube, das gehört doch dazu. Denn ich

glaube, daß es richtiger ist, dem Antrag des Herrn von Heister Folge zu geben. Es werden
viele der Herren, die für den Antrag des Herrn Freiherrn von Loö gestimmt haben, wünschen,
noch für den Antrag des Herrn von Heister stimmen zu können, wenn der Antrag des Herrn
Freiherrn von Loö gefallen sein sollte.

Landtags-Marschall: Ja, das ist richtig. Diese Darlegungen haben mich zu einer
anderen Auffassung geführt. Ich muh sagen, die ganze Zeit über, in welcherhier verhandelt
wurde, stand ich vor der Abstimmung mit einem großen Fragezeichen. Ich glaube aber es ist
richtig, wie Herr von Heister gesagt hat, zuerst den Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsraths
zur Abstimmung zu bringen, und, wenn er fällt, dann den Antrag des Herrn Freiherrn von Loö.

24*
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Wenn der Antrag des Freiherrn von Los nicht durchgeht, so käme dann der Antrag des Herrn
von Heister zur Abstimmung.

Wer gegen diesen Vorschlag bezüglichder Abstimmung ist, den bitte ich, sich zu erheben.
(Geschieht.)

Gegen eine Stimme haben Sie meinen Vorschlag angenommen. Ich bitte die Herren
ihre Plätze einzunehmen. Ich werde zunächst den Antrag des-Provinzial-Verwaltungsraths zur
Abstimmung bringen, und bitte Diejenigen, welche dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist mit 3? gegen 32 Stimmen angenommen. Die übrigen Anträge sind
damit gefallen.

Ich habe doch richtig gezählt? (Zustimmung.)
Ich glaube Herr Graf von Hoensbroech wird damit auch beruhigt sein. Wir haben

die Stimmenzahl so genau konstatirt, so daß die Abstimmung so gut wie eine namentlichewar.
Meine Herren! Wir sind also für heute am Ende unserer Arbeit. Ich habe Ihnen

noch folgende geschäftliche Mittheilungen zu machen. Morgen früh würden die Ausschüsse tagen,
Morgen Nachmittag 4 Uhr das Plenum. Da können wir die schon fertig gestellten Referate in
einer kurzen Plenarsitzung erledigen, und nachher können die Ausschüssewieder zusammentreten.

Was dann die weitere Behandlung des heute berathenen Gesetzentwurfsbetrifft, so würde
ich die Nedaktions-Kommissionbitten, in ihrer gestrigen Zusammensetzungunter dem Vorsitz des
Herrn AbgeordnetenSeul die jetzt noch hinzugetommene Zusatz-Resolutiouzu redigiren, denn von
allen Anträgen des Hauses ist nur die eine Resolution, die Herr Freiherr von Los beantragt
hatte, geblieben: sonst haben Sie Alle sich den Resolutionen des Provinzial-Verwaltungsraths
angeschlossen. Diese Resolution würde ich zu formnliren und in der Nedaktions-Kommissionfest¬
zustellenbitten. — Der Herr Abgeordnete Senl hat das Wort.

Abgeordneter Seul: Ich meine es wäre zweckmäßiger,wenn derselbeHerr Referent,
der die Sache bisher bearbeitet hat, auch diese Resolution zusammenmit dein Herrn Korreferente»
entwerfen wollte. Die Nedaktions-Kommissionhat mit der Sache nichts weiter zu thun.

Land tags-Marsch all: Ich habe bisher keinen Korreferenten ernannt; Herr von
Heister hat als Vorsitzenderim zweiten Ausschuß viel zu thuu. Ich glaube, daß die Nesolutiou
von dem Herrn Landesrath Küster in Geineinschaftmit dem Herrn Freiherrn von Loö aufgesetzt
werden könnte. (Zustimmung.)

Sodann habe ich noch über die Behandlung der beiden anderen Gesetze Ihnen Mittheilung
zu machen. Es betrifft den Entwurf des Gesetzes über die Errichtung der Gewerbekammernund
den Entwurf eines Gesetzesbetreffend die Kantongefängnissein der Rheinprovinz. Die Behandlung
dieser beiden Gesetze überweise ich auch diesem Ausschuh, der unter Vorsitz des Herrn Abgeordneten
Seul die Redaktion für die beiden Gesetze bisher besorgt hat. Der Herr Abgeordnete Seul war
so freundlich, felbst das Neferat für das Gesetz über die Gewerbekammernzu übernehmen. Er
hat mir erklärt, daß er glaube, es würde besser sein, erst in einem kleineren Ausschuß die Sache
vorzuberathen. Ich werde nachher noch mit ihm besprechen, wann wir diese Berathung über das
Gesetz, betreffenddie Gewerbekammernam besten abhalten. Ich würde aber bitten, daß die Herren
Wolters, Dietze und Friederichs für dieses Gesetz, und Herr von Grand-Nu für das Gefetz über
die Kantongefängnissediesem Ausschuß beitreten, so daß die sämmtlichenInteressengruppen darin
vertreten wären.

Dann möchte ich noch fragen: sind die Vertreter für den RegierungsbezirkDüsseldorf
schon zur Eraänzungswahl für die Bezirks-Kommissionzusammengetreten?(Nein!)
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Noch nicht? Vielleichtkönnten Sie das morgen Nachmittag vor der Plenarsitzung, etwa
!/«4 Uhr thun. Ich würde also die Herren von Düsseldorf bitten, vielleicht nm '/«4 Uhr morgen
Nachmittag zusammenzutreten.

Ich würde es dem Herrn AbgeordnetenSeul überlassen, die betreffendenGruppen für
die Berathung der Gesetzezusammenzurufen. Gs wird keine sehr lange Berathung sein; wir
müssen die Gesetze möglichst bald in's Plenum bekommen. — Der Herr AbgeordneteSeul hat
das Wort.

Abgeordueter Seul: Ich möchte wissen, wann Herr von Heister Ausschußsitzunghat.
Mehrere Herren, die unserm Ausschüsseangehören, sind anch im zweiten Ausschuß und möchten
auch der Sitzung des zweiten Allsschusses beiwohnen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordneter voll Heister: Ich bitte die Herren vom zweiteil Ausschuß, morgen früh

10 Uhr sich versammeln zu wollen. Es wird dann ganz gut möglich sein, daß der eine oder
der andere Herr, dessen Anwesenheit auf die Dauer nicht nothwendig ist, auch in den andern
Ausfchuß hinübergehen kann. Ich werde zuerst den Entwurf über die Reform des Straßenwefens
vornehmen, der uns wahrscheinlicherWeise eine Stunde lang beschäftigenwird. Wenn alfo Herr
Seul die Sitzung feines Ausschusseseine Stunde spater ansetzen will, so wird es sich um diese
Zeit iln zweiten Ausschuß nur um kleinere Sachen handeln, so daß dann der eine oder der andere
der Herren ohne Versäumniß dem andern Ausschuß beiwohnen kann.

Laudtags-Marfchall: Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.
Vice-Landtags-Marfch«llFreiherr von Solemacher - Antweiler: Der Herr Landtags-

Marschall hat mir vorhin mitgetheilt, daß er die Absicht habe, Morgen 10 Uhr eine Plenarsitzung
zu halten. In Folge dessen hatte ich die Einladungen zum ersteu Ausschuß auf ^10 Uhr
ergehen lassen. Da alfo Morgen früh keine Sitzung stattfindet, so würde es wohl genügen, wenn
wir uns erst um 10 Uhr versammeln.

Landtags -Marsch all: Ich möchte erwidern, daß ich das nur gethan habe für den
Fall, daß wir heute mit dem Gesetz nicht fertig würden. — Der Herr AbgeordneteSenl hat
das Wort.

AbgeordneterSeul: Ich möchte die Mitglieder des Nedattions-Ausfchussesbitten, morgen
früh 11 Uhr zufammenzutreten.

Landtllgs-Marfchall: Die Mitglieder des Ausschussesfür beide Gesetze treten um
11 Uhr zufammen. Die Herren haben gehört, wer zu dem Ausschussegehört. — Der Herr
AbgeordneteFreiherr Felix von Loe hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Darf ich mir noch eine Frage erlauben:
wann werden noch Plenarsitzungen stattfinden? Freitag und Samstag?

Landtags-Marfchall: Freitag und Samstag. Morgen Nachmittag 4 Uhr ist wahr¬
scheinlich nur eine kurze Plenarsitzung, so daß dann, wenn die Ausschüsse noch nicht fertig sind,
vielleicht fchon von 5 Uhr an, in den Ausschüssenweiter gearbeitet werden kann. Dann wird
Freitag und Samstag wieder Plenarsitzung sein. Wir wollen sehen, ob wir alle unsere Arbeiten
an diesen beiden Tagen fertig bringen. Dazu müssen wir aber jetzt noch tüchtig arbeiten. Also,
meine Herren, morgen 4 Uhr! Ich schließe die Sitzung.

(Schluß der Sitzung 7'/4 Uhr Abends.)
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